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Görlitz 

Bekanntmachung der Neufassung des Pfarrerge
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(ABI. Bd. VI. S. 58) wird nachstehend der Wortlaut des 
Pfarrergesetzes in der ab 1. Januar 1990 geltenden Fassung 
bekanntgemacht. Die Neufassung berücksichtigt 

L die Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1983 
(ABL Bd. V, S. 269; ber, S. 297 und 309), 

2. den am L Januar 1985 und am L Juli 1985 in Kraft ge
tretenen Artikel I des Kirchengesetzes vom 10. Novem
ber 1984 (ABI. Bd. V, S. 325),

3. die mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Kraft getretene
Verordnung mit Gesetzeskraft vom 5. März 1986 (ABI.
Bd. VI. S. 30),

-1. den am 21. November 1986 in Kraft getretenen Be
schluß der Generalsynode vom 22. Oktober 1986 (ABI. 
Bd. VI, S. 38). 

l lann"' er. den 4. April l </:,.:<)

Das Lutherische Kirchenamt 

in Vertretung 

gez. Fritzsche 

()bcrkirchcnrat 

Kirchengesetz 
zur Regelung des Dienstes 

von Pfarrerinnen und Pfarrern 
in der Vereinigten Ernngclisch-Lutherischcn 
Kirche Deutschlands (Pfarrergesetz ·Pf(;-) 

in der Fassung \0111 4. April 1989 

I. Abschnitt

Inhaltsübersicht 

Grundlegende Vorschriften

II. Abschnitt

Ordination

III. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften
über das Dienstverhältnis

1. Voraussetzungen für die Berufung
zum Pfarrer

2. Bewerbungsfähigkeit

3. Der Probedienst

§§ 

1-3

4-10

11-22

11 

12 - 13 

14-22



Seite 186 GVOBI. 1989 Nr. 16 

l\'. Abschnitt 

Begründung cks Dicnstvcrlliiltrn\\:s 
als Pfarrer 

\'. Abschnitt 

Vom Dienst des Pfarrers 

1. In der Gemeinde

In cinl'r allgcrncinkirchlicl1L·11 \ul'gal1L'

3. In einem knchcnleitcndcn 1\mt

\1. Abschnitt 

Vom Verhalten des Pfarrers 

1. In der Gcrnc·in,chaft der Onlirnntcn

In Gcmcinck und Kirche

In Ehe und Familie

-+. [n der Öffentlichkeit 

\'II. Ab-;chnitt 

Visitation und DLc'nstaufsicht 

l. Vi,itation

Dienstauisi eh t

\III. Abschnitt 

\'crktzung von Pflichten 

IX. Abschnitt

Schutz und Fürsorge.
Beteiligung der Pfarrer

X. Abschnitt

Vcriinderungcn cks D1l'nst\'l'rhi1lt1mse,
als Pfarrer

l. Übertragung einer
anderen Pfarrstelle oder
allgemeinkirchlichen Aufgahc.

31 - 38 

31 - 36 

39-6IJ

51 - 55 

56-fi()

6Y- 79 

8() llh 

Ahordmmg. Beurlaubung. Freistellung vom
Dic1!',t aw, tarniliiirc·n Grümkn.
Ubernahmc und Umwand!unt'
des Dienstverhältnjsses 8U-% 

a) Übertragung einer

b) 

c) 

d) 

anderen Pfarrstelle oder
allgemeinkirchlichen Aufgabe

aa) A llgemcincs

bb) Übertragung cinn anderen
Pfarrstelle auf Bewerbung 
oder mit Zustimmung 

cc) Versetzung aus

80-S9

81 

allgemeinen Gründen 82 -84 

dd) Aufhebung der Übertragung
einer Pfarrstelle mangels gedeihlichen
Wirkens und Übertragung einer anderen
Pfarrstelle oder einer
allgemeinkirchlichen Aufgabe 85 -87

ee) Änderung und Aufhebung 
der Übertragung einer 
allgemeinkirchlichen Aufgabe 

Abordnung 

Beurlaubung 

Freistellung vom Dienst 

aus familiären Gründen 

88-89

90

91

92-94

e) Übernahme 9 5 

f) Umwandlung des Dicnsl\cThidtnisses q6 

Wartestand und Ruhestand 

a) Allgemeines

b) Wartestand

c) Ruhestand

XI. Ahsdmitt

Beendigung des Dienstverhältnisse<;
als Pfarrer

1. Allgemeinö

Entlassung aus
dem Dienst

i\usschcidrn aus dem
Dienst

-+. Entfernung aus dem Dienst 

XII. Abschnitt

'\:ichtiiffentlich rcchtlid1cs
D1cn,tvcrhiiltni,

XIII. Abschnitt

Öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis mit
c·ingcschränktcr. \ufo.abc

XI\. Abschnitt 

Schluß- und Übergangsvorschriften 

Anlage zu § 77 Abs. 3 

Ordnung für die Schlichtungsstelle 

I. Abschnitt

Grundlegende Vorschriften 

� 1 

97 - l()S 

97- 98

99 - 101

102- 108

109- 117

109

]]()- 11-+ 

115 - l 16 

117 

l IS

119 

120 - 1:::.-+ 

9 

( 1 ) Dieses Kirclll'ngc,etz regelt da, D1c11stverhültnis tkr 
in den Dienst der \ t'.reinigtcn EYangc'lisch-Luthcrisehc·n 
Kirche Deutschlands oder einer ihrer Gliedkirchen berufe
nen Pfarrerinnen und Pfarrer. Es ist ein Dienstverhältnis auf 
Lebenszeit. 

( 2) Dieses Kirchengesetz regelt auch das Dienstverhältnis
der Pfarrerinnen und Pfarrer auf Probe 

(3) ln den Diemt ab Pfarrerin und Pfarri.:r werden Frauen
und Männer berufen. Die Vorschriften dieses Kirchengeset
zes gelten in gleicher Weise für Pfarrerinnen und Pfarrer (im 
folgenden Pfarrer). 

§ 2

Der Dienst des Pfarrers ist bestimmt und begrenzt durch 
den Auftrag, den die Kirche von ihrem Herrn erhalten hat. 
An diesem Auftrag sind Rechte und Pflichten des Pfarrers 
zu messen. 

§ 3

(1) Der Pfarrer steht in einem kirchengesetzlich geregel
ten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zur 
Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen; aus die
sem ergeben sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten. 

(2) Der Pfarrer hat ein Recht auf Schutz in seinem Dienst
und in seiner Stellung als Pfarrer sowie ein Recht auf Für
sorge für sich und seine Familie. 
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(3) Der Pfarrer untersteht der Lehraufsicht und der
Dienstaufsicht. Er ist verpf lichtet. sich visitieren zu lassen. 

( 4) Für den Pfarrer sind die Agenden, die kirchlichen Ge
setze und die sonstigen kirchlichen Ordnungen verbindlich. 
Auch seine Pflichten als Glied der Gemeinde hat er gewis
senhaft zu erfüllen. 

II. Abschnitt

Ordination

§ 4
( 1) Mit der Ordination werden Auftrag und Recht zur öf

fentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwal
tung übertragen; Auftrag und Recht sind auf Lebenszeit an
gelegt. 

(2) Der Ordinierte ist durch die Ordination verpflichtet,
das anvertraute Amt in Gehorsam gegen Gott in Treue zu 
führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der 
Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch
lutherischen Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die Sakra
mente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten und sich in sei
ner Amts- und Lebensführung so zu verhalten. wie es dem 
Auftrag entspricht. 

(3) Die in der Ordination begründeten Rechte und
Pflichten sind für einen Ordinierten, der in einem kirch
lichen Dienstverhältnis steht, auch Rechte und Pflichten aus 
dem Dienstverhältnis. 

§ 5
( 1) Die Ordination setzt voraus. daß ein geordneter

kirchlicher Dienst übertragen werden soll, der die öffentli
che Wortverkündigung und die Sakramentsverwaltung ein
schließt. 

(2) Vor der Entscheidung über die Ordination führt der
Ordinator mit dem Ordinanden ein Gespräch über die Be
deutung der Ordination und die Voraussetzungen für die 
Übernahme des Dienstes der öffentlichen Wortverkündi
gung und der Sakramentsverwaltung. 

(3) Soll die Ordination versagt werden, so berät sich der
Ordinator vor seiner Entscheidung mit einem oder mehre
ren Ordinatoren oder ordinierten Inhabern eines kirchenlei
tenden Amtes. Die Versagung der Ordination ist dem Ordi
nanden gegenüber auf Verlangen zu begründen. 

( 4) Einzelheiten des Verfahrens und der Zuständigkeit
regeln die Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

(5) Eine kirchengerichtliche Nachprüfung der Versagung
der Ordination findet nicht statt; gegen die Versagung der 
Ordination ist die Beschwerde durch den Betroffenen nur 
insoweit zulässig, als Verfahrensmängel geltend gemacht 
werden. 

§ 6

( 1) Vor der Ordination erklärt der Ordinand schriftlich
seine Bereitschaft, die mit der Ordination einzugehenden 
Verpflichtungen (§ 4) zu übernehmen. Die Gliedkirchen le
gen den Wortlaut dieser Erklärung entsprechend der gelten
den Agende fest. 

(2) Die Ordination wird nach der Ordnung der Agende
vollzogen. 

(3) Der Ordinierte erhält eine Ordinationsurkunde.

§ 7
( 1) Der Ordinierte verliert Auftrag und Recht zur öffent

lichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung 

1. durch Verzicht,

2. durch Beendigung eines Dienstverhältnisses nach die
sem Kirchengesetz oder eines anderen kirchlichen
Dienstverhältnisses. es sei denn. daß Auftrag und Recht
belassen werden,

3. durch Spruch in einem Verfahren bei Lehrbeanstandun
gen,

4. durch Aberkennung in einem Amtszuchtverfahren.

(2) Einern Ordinierten, der nicht in einem kirchlichen
Dienstverhältnis steht, sollen Auftrag und Recht zur öffentli-· 
chen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung ent
zogen werden, wenn er einen geordneten kirchlichen Dienst 
im Sinne des § 5 Abs. 1 nicht wahrnimmt und ein kirchliches 
Interesse an der Belassung von Auftrag und Recht nicht be
steht. Das gleiche gilt, wenn die Wahrnehmung der Lehrauf
sicht und der Aufsicht über die Amts- und Lebensführung 
unmöglich geworden oder erheblich erschwert ist. 

(3) Über den beabsichtigten Entzug von Auftrag und
Recht nach Absatz 2 soll der Ordinator, ein ordinierter In
haber eines kirchenleitenden Amtes oder ein ordiniertes 
Mitglied eines kirchenleitenden Organs mit dem Betroffe
nen ein Gespräch führen. Der Entzug von Auftrag und 
Recht ist der Vereinigten Kirche sowie deren Gliedkirchen 
und der Evangelischen Kirche in Deutschland mitzuteilen. 

(4) Die Entscheidung über den Entzug von Auftrag und
Recht nach Absatz 2 ist in einem schriftlichen, mit Gründen 
versehenen Bescheid mitzuteilen. Der Bescheid muß auch 
den Zeitpunkt, von dem ab die Rechtswirkung der Entschei
dung eintritt, enthalten. § 77 gilt entsprechend. Der Verlust 
von Auftrag und Recht ist der Vereinigten Kirche sowie de
ren Gliedkirchen und der Evangelischen Kirche in Deutsch
land mitzuteilen. 

(5) Der Verzicht nach Absatz 1 Nr. 1 ist schriftlich zu er
klären. 

(6) Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben.

§ 8

Der Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung schließt die 
Begründung eines Dienstverhältnisses nach diesem Kirchen
gesetz aus; § 9 bleibt unberührt. 

§ 9
( 1) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündi

gung und zur Sakramentsverwaltung können auf Antrag wie
der übertragen werden; die Ordination wird dabei nicht wie
derholt. Vor der Wiederübertragung ist eine schriftliche Er
klärung entsprechend § 6 Abs. l abzugeben. 

(2) Für die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist
die Kirche zuständig, die den Verlust ausgesprochen hat. 
Eine andere Kirche kann Auftrag und Recht nach Absatz 1 
wieder übertragen, wenn die zuständige Kirche auf Befragen 
erklärt hat, daß sie nicht widerspricht. Wenn diese Erklärung 
nicht abgegeben wird, wenn widersprochen wird oder wenn 
Auftrag und Recht nach den Vorschriften über das Verfah
ren bei Lehrbeanstandungen oder nach den Vorschriften des 
Amtszuchtgesetzes verloren gegangen waren, ist die Zustim
mung der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche erfor
derlich. 

(3) Die Wiederübertragung ist schriftlich mitzuteilen. Die
Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen oder neu aus
zustellen. 

(4) Die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist
der Vereinigten Kirche: sowie deren Gliedkirchen und der 
Evangelischen Kirche in Deutschland mitzuteilen. 
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§ 10
Die Vorschriften dieses Ah,chnittö Libcr die OrdinatH,n 

gelten für jede Ordination innerhalb der Vereinigten Kirche 
und binden einen Ordinierten, auch wenn ein Dienstverhält
nis nach dic·sem Kirchengeset1 oder ein andere, kirchliches 
Dienstverhältnis nicht begrümlet ist. 

III. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften 
über das Dienstverhältnis 

1. Voraussetzungen für die Berufung
zum Pfarrer 

§ 11
( 1) Zum Pfarrer kann berufen werden, wer

1. evangclisch-lutl1erischen Bekenntnisses ist.
1 ordiniert ist,
:S. einer Gliedkirchl' der Fvangclischcn Kirche in Deutsch-

land angehört, 
4. die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische

Ausbildung für den Dienst des Pfarrers erhalten und die
erste und zweite theologi,che Prüfung, letztere in einer
der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch
land, bestanden hat,

5. erwancn läßt, daß er den Anforderungen nach die,em
Kirchengesetz genügen wird,

o. frei von Krankheiten und Gebrechen ist, die die Aus
iibun!:'. des Dien,tes we,ent!ich hindern,

7. die Bewerbungsfähigkeit erworben hat und
/<,. das 40. Leben,jahr noch nicht überschritten hat.

(2) In besonderen Ausnahmefällen kann von den Ertor
dernissen des Absatzes 1 Nrn. 3, 6 und 8 abgesehen werden. 

(3) Von den Ert, irderni,,cn des \h,atzes ! Nr. 4 kann
abgesehen werden bei einem
1. Theologen aus einer nicht der Evangelischen Kirche in

Deutschland angehörenden Mitgliedskirche des Luthe-
rischen Weltbundes.

') Theologen aus einer lutherischen Freikirche.
3. Dozenten der Theologie,
4. ordinierten Missionar.
5. Theologen aus einer anderen evangelischen Kirche oder
6. Theologen aus einer nichtevangelischcn Kirche. der zum

evangelisch-lutherischen Bekenntnis übergetreten ist.
Die Entscheidung kann von dem Bestehen einer Prüfung 

oder dem Ausgang eines Kolloquiums abhängig gemacht 
werden; das Nähere regeln die Gliedkirchen je für ihren Be
reich. Im übrigen kann von dem Erfordernis des Absatzes 1 
Nr. 4 abgesehen werden, wenn der Nachweis einer gleich
wertigen wissenschaftlichen und praktischen Ausbildung er
bracht ist. 

( 4) Bei Ordinierten, die anläßlich der Ordination nicht
auf die evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften ver
pflichtet worden sind, ist diese Verpflichtung nachzuholen. 

2. Bewerbungsfähigkeit
§ 12

(1) Die Bewerbungsfähigkeit wird in der Regel nach Be
währung im Probedienst verliehen. 

(2) Die Bewerbungsfähigkeit kann auch einem Bewerber
verliehen wcrlkn. dessen Eignung fiir den Diemt cks Pfar
rers aufgrund einer Tätigkeit festgestellt worden ist. die zu 
einer Entscheidung nach § 11 Abs. 3 geführt hat. Die Fest
stellung der Eignung kann von eiern Auw:ing eine, Kollo
quium� abhiingig g(.:'macht werdrn. Da, '\J,ih�re rcl'.c'ln die 
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

( l) Die nach diesem Kirchen2.esetz erworbene Bewer
bungsfähigkeit wird von der Ver;inigtcn Kirche und ihren 
Glicdkirchcn anerkannt. 

(2) Der Erwerb der Bewerbungsfähigkeit gibt kein Recht
auf Berufung zum Pfarrer. 

(., 1 Die v(;rschriften der Glic·dkirchc·n iiber \ <>I<lll\Set
zung und Verfahren für die Cbertragung von Pfarrstellen 
oder allgemeinkirchlichen Aufgaben bleiben unberührt. 

.). Der Prohedien,t 

§ 1--1-
( 1) Der Pn1bedien,t \\'ird in emem kirc·hengesc·11.lich ge

regelten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treue\ erhältnis 
auf Probe geleistet. 

('.21 Ein Anspruch i\Uf Berufung 1um Pfarrer ,wl Probe 
besteht nicht. 

( 3) Fiir die Pfarrer auf Probe gelten die Vorschriften die
ses Kircl1eng(·sc:t,es üher den Pfarrer entsprechend. soweit 
nicht im folgenden et\1 a, andere, l0estimrm ist. 

§ 15
( l J Zum Pfarrer auf Probe kann im Rahmen (kr \ orhan

denen Stellen nur berufen werden, wer die Voraussetzungen 
nach § 11 Abs. 1 Nm. l. 3 bis 6 und 8 erfüllt und für die Be
rufung zum Pfarrer vorgesehen i,t; � 11 Ah,. ::'. und 3 ist an
zuwenden. 

(2) Sind seit dem Bestehen der zweiten theologischen
Prüfung mehr als fünf Jahre vcn,angen. s<> kann di� Heru
fung zum Pfarrer auf Probe von dem Amgang eines Kollo
quiums abhängig gemacht werden. Das '.\'ähere regeln die 
Glicclkirchcn je für ihren Bereich. 

(3) Der Pfarrer aul Probe soll zu Beginn des Probedien
stes ordiniert werden. Kann die Ordination aufgrund glied
kirchlicher Gegebenheiten erst sriiter vollzogen werden, so 
ist eine kirchengL'.\etzliche Regelung zu treffen. wie die Auf
gaben aus dem Diensnerhältnis bis dahin wahrgenommen 
werden. Die Berufung zum Pfarrer auf Probe setzt voraus, 
dal.', clcr Bewerber die Frklürunl'. nach� (i :\hs. 1 abgegeben
hat. 

- , - ' 

� 16 
( l) Im Probedienst soll innerhalb eines bestimmten Zeit

raumes die Eignung für den pfarramtlichen Dienst unter den 
besonderen Bedingungen der praktischen Verantwortung 
für eine übertragene Aufgabe festgestellt werden. 

(2) Der Probedienst dauert mindestens drei Jahre; Zeiten
einer anderen Tätigkeit. die eine Beurteilung der Eignung 
für den pfarramtlichen Dienst gestatten, können ganz oder 
teilweise angerechnet werden. Die Gliedkirchen können je 
für ihren Bereich durch Kirchengesetz bestimmen, daß eine 
Mindestzeit im Dienstverhältnis als Pfarrer auf Probe abzu
leisten ist. 

(3) Ergeben sich während des Probedienstes Zweifel an
der Eignung des Pfarrers auf Probe für den pfarramtlichen 
Dienst so soll ihm dies alsbald. spätestens zwei Jahre und 
sechs Monate nach Beginn des Probedienstes mitgeteilt wer
den: er ist dazu zu hören. 
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( 4) Sind nach emem dreijährigen mkr nach Absatz :.'
durch .\nrc·clrnung \l'IkLiILtcn Prubediemt keine Tahachen 
hekanm ,ccwordcn. die die' Fignung au,,diltcikn. v> i,t die 
Bewerbung,fahigkeit zu \ er leihen. 

(5) Eine bereits au;,gesprochene Verleihung der Bewer
bungsfähigkeit kann bis zur Berufung zum Pfarrer widerru
fen werden. wenn Tatsachen bekannt werden. die ihr entge
genge,unden haben \\'Ürdc'n. 

((1) 1 )1t.' Cliedkirehen Linue11 weitere Rc'gelungcn über 
das Vcrlahren zur Fesbtcllu11g der Eignung und Regelungen 
über die Verlängerung der Fristen nach den Absätzen 2 und 
4. insböondere bei Dienst\erhältnissen mit eingeschränkter
Aufgabe. treffen.

(7) Die· Glicdkirchen ki.innen für die Freistellung vom
Dicn:,t tur Pfarn:r aut Priihc· Regelungen trclkn. die von dc'll 
für Pfarrc·r geltenden Rc,cc-!1rngen ahweicilrn. 

� 17 

( l J Dc•r Pfarrer auf Pr,,h: wird mit der \·c·r·waltung einer
Pfarrsklk ,1der mit einc·m anderen pfarrarntlichcn Diew;t. 
ausnahm,\,c1se mit der \\alunchrnung einer a!lgemcinkirch
lichen Aufgabe. beauftragt. Der Auftrag dö Pfarrers auf 
Probe nach Satz I kann aus dienstlichen oder \vichtig1cn per
sönlichen Gründen geändert werden. 

(2'1 Der Pfarrer auf Prnhe ist bei Antritt seines Dienstes 
in ein,:m e_;,lttesdienst \(117u,tellcn. 

( J J DcT Pfarrer auf Pr"bc führt die Ambbacichnun!:( de, 
Pfarrers mit dem Zusatz »zur Anstellung<< (»z. A.«): die 
G\iedkirchen können Je für ihren Bereich durch Kirchenge
setz etwas anderes bestimmen. 

(1) Das Dienstverhältnis des Pfarrers auf Probe wird in
der Regel durch die Berufung zum Pfarrer in ein Dienstver
hältnis auf Lebenszeit umgewandelt. 

(:?.) Der Pfarrer auf Probe ist zu entlas.scn. 

1. \\L'nll nach mimk,tc·n, drcijiihrigem "der nach � lf,
<\\is. ' durch J\nrc'dmung v,Tkür,tem Pr,1hedicnst seine
Nichteignung frstge'1ellt wird,

2. wenn seit der Berufung zum Pfarrer auf Probe fünf Jahre
wrgangen sind umi ihm in dieser Zeit die Bewerbungsfa
higkeit nicht verliehen worden ist,

3. \\c'llll er sich nicht rnnc'rhalb von zwe, Jahren nach Ver
leihung der Bewcrhungsfähigkc11 bem,rhc:n hat.

4. wenn ihm die Ordination versagt worden ist,

5. wenn er sich weigert, einen Auftrag nach § 17 Abs. 1 zu
übernehmen oder

6. wenn er sich weigert, den Dienst in einer Pfarrstelle oder
allgemeinkirchlichen Aufgabe, die ihm übertragen wer-
den soll, anzutreten.

Hinsichtlich der Rechtsfolgen der Entlassung gilt § 111
entsprechend.§ 16 Abs. 6 gilt entsprechend. 

(3) Der Pfarrer auf Probe, dessen Bewerbungen nicht in
nerhalb von vier Jahren nach Verleihung der Bewerbungsfä
higkeit zur Berufung zum Pfarrer geführt haben, ist zu ent
lassen. Die§§ 111 und 112 gelten entsprechend; ein Unter
haltsbeitrag darf längstens für sechs Jahre gewährt werden. 

( 4) Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz die
Anwendung von Absatz 2 Nrn. 2 und 3 und Absatz 3 aus
schließen; es können auch ahweichende Regelungen getrof
fen werden. 

§ 19

Der !'!:irrer auf Probe i,t 1u c·ntla,sen. wenn c'r eine Hand
lung bc'gc:111. für die eine \laf.\nahmc un.rurL·ichcnd i,t. auf 
die durch Amtszuchtverfügung erkannt werden kann. § 111 
Abs. 1 Satz i und Abs. 2 gilt entsprechend. 

( 1) Dn Pfarrer auf !'rohe i,t in den Ruhc,tand Lu \erset
zen, wenn l'r infolge Krankheit. Verlct7Un!:( ,1,kr sonstiger 
Beschädigung, die: er sich ohne grobes Verschulden bei Aus
übung oder aus Veranlassung des Dienste, zugezogen hat, 
dienstunfähig geworden ist. Er kann in den Ruhestand ver
setzt werden. wenn er aus anderen Gründen dienstunfähig 
geworden 1,t Die§§ 103 his 105 gelten entsprechend. 

( 2) Dn Pfarrer auf Pr, >hl' i,t zu entlassen.\\ ,_,rrn er dicmt
unliihig gc·\qirden iq und n1chr nach Ahsat.r I in den Ruhe
stand \ersetzt wird; die§& l l l und J] 2 gelten entsprechend. 

(3) Der Pfarrer auf Probe kann nicht in den Wartestand
versetzt \\ erden. 

Bei dn Fntlassung nach � 18 Abs. 2 Nm. 1. :' und 4 und 
Abs. 3 1,t eine Frist einzuhalten, die bei einer Beschäfti
gungszeit \Oll 

1. bis zu drei Monaten zwei \\'ochen zum Monatssehfuß.
") mehr ab drei Monaten einen Monat zum \fonatsschluß.

, minck,tc·m einem Jahr ,c·c·hs Wochen ,um Sd1luß eines 
Kakndc rviertcljah rcs 

beträgt. Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbroche
ner Tätigkeit als Pfarrer auf Probe. 

( l) Dc'r l'larrcr auf ProhL· erhält über die Flltlassung ei
nen rrnt (iründen versehenen schriftlichen [k,chcid. Die 
Entlassung wird mit dem in dem Bescheid angegebenen 
Zeitpunkt. jedoch frühe,tem mit der Zustellung wirksam. 
Zugleich sind dem Pfarrer auf Probe die Rechtsfolgen der 
Entlassung mitzuteilen. 

(21 \\1r der Entla.,sun!-'. 1st eine Vcrtretun!c Jer l'farrer
schaft ;u h,ircn. 

I\'. Abschnitt 

Begründung des Dienstverhältnisse� 
ab Pfarrer 

( 1) Das Dienstverhältnis auf Lebenszeit wird durch die
Berufung zum Pfarrer der Vereinigten Kirche oder einer ih
rer Gliedkirchen begründet 

(2) Mit der Berufung ist

1. die Übertragung einer Pfarrstelle oder

2. die Übertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe
verbunden.

§ 24

Der in das Dienstverhältnis berufene Pfarrer wird in ei
nem Gottesdienst in sein Amt eingeführt. 

§ 25

(1) Die Berufung zum Pfarrer wird mit der Aushändi
gung der Berufungsurkunde zu dem in ihr bezeichneten Tag 
wirksam. Sie wird in der Regel hei der Einführung ausgehän
digt. 
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(2) Die Urkunde muß die Berufung zum Pfarrer ausdrük
ken �nd ,ull die ckm PfarrL·r i.ihertr:u:ene P!c1rrstellc oder 
allgemeinkirchliche Aufgabe. den Dienstsitz und die Amts
bezeichnung angeben. 

§ 26
( 1) Die Amtsbczciclmung ist »Pfarrerin« oder »Pfarrer((.

soweit ki rd1engesctzlich nichts anderes he.,tunmr ist. 
(2) Der Pfarrer im Wartestand fuhrt seine bisherige

/\mtsbezcicbnung mit dem Zusatz »im \Vartcstand« 
1,>i. W.«), der PfarrL'r im Ruhe,tand mit dem Zmatz »im Ru
hestand« (»i. R.« ). 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre
Gliedkirchcn JC für ihren BerL·ich. 

( J) Der Pfarrer wird bei Begründung des Dienstverhält
nisses auf die gewi,senhafte Einhaltung der kirchlichen Ord
rwngen und die Erfüllung ,einer Ohlicg,:nheiten verpflichtet. 
Ober die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(2) Ist die Verpflichtung unterblieben, so wird hierdurch
die Verantwortlichkeit des f't'arrers für die Ausübung des 
Dienstes und für sein Verhalten innerhalb unJ außerhalb 
des Dienstes nicht berührt. 

§ 28
( l) Die· Berufung 1.um l'L1rrer ist nichtig. wenn sie von ci·

ncr unzu�tändigen Stelle vorgenommen ist, oder wt,;nn Jer 
Berufene im Zeitpunkt der Berufung nach § 11 Abs. 1 oder 
� 8 nicht in das Dienstverhältnis als Pfarrer berufen werdt'n 
durfk odn entmLrndigt war. 

(2) Sobald der Grund für die Nichtigkeit der Berufung
nach Absatz 1 bekannt wird. i,t die Nichtigkeit unverzüglich 
kstzustelkn und dem Berufenen zu criiffnen. Bereit,; ge
währte Leistungen können belassen werden. 

? 29 

(1) Die Berufung zum Pfarrer kann zurückgenommen
,1,·rdcn. ,, L'llll sie durch Timschung oder auf andere UIHL'dli
che Weise herbeigefuhrt wurde. Die i\Iöglichke1t. ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten. bleibt unberührt. 

(.:') Die Rücknahme muß innerhaJl, einer fn.st ,·on <-,-chs 
\1onaten nach Bekanntwerden des Rüeknalunegrundc:s er
klärt werden. Der Pfarrer ist hierzu zu hören. 

(3) Vor der Rücknahme kann dem Pfarrer die Ausübung
des Dienstes vorläufig untersagt werden; diese Anordnung 
unterliegt nicht der Nachprüfung nach§ 77. 

( 4) Die Rücknahme hat die Wirkung, daß das Dienstver
hältnis von Anfang an nicht bestanden hat. Bereits gewährte 
Leistungen können belassen werden. 

§ 30

(1) Mit der Feststellung der Nichtigkeit oder der Rück
nahme der Berufung gehen Auftrag und Recht zur öffentli
chen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung ver
loren. 

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rücknahme
der Berufung hat auf die Gültigkeit der bis dahin vorgenom
menen dienstlichen Handlungen des Berufenen keinen Ein
fluß. 

V. Abschnitt
Vom Dienst de, Pfarrers 

1. In der Gemeinde

� 31 
Der Pfarrer. dem eine Pfarrstelle übertragen ist. hat Auf· 

trag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
SakramentS\c·rwaltung in der Ct·nH:indc. als deren Hirte er 
berulen ist. 

� 32 
( 1 J Sein Auftrag \cTpfliehtct und hen.:chtigt den Pfarre'! 

zur Leitung des Gottesdienstes. zur Vornahme der Amts· 
handlungen. zur christlichen Cnterweisung und zur Seel
sorge·. Der Auftrag u111!aßt auch die Aufgc1hen des Pfarrc·r,. 
die sich aus der geordneten Zusammenarbeit seiner Ge
meinde mit anderen Gemeinden ergeben. 

( 2) Der Pfarrer soll sich mit ckr Cie1m·imle darum hcmii·
hen. die in ihr vorhandenen Gaben zu finden, Gemeindeglie
der zur Mitarbeit zu gewinnen und zuzurüsten, damit sich 
ihr Dienst in rechtem-Zusamrnenwirkrn mit dem der Kir
chenvorstehc:r und der Lihrigrn \litarhc1tc:r zum ,\ullxn1 dc1 
Gemeinde frei entfalten kann. 

(:\) Mit ihnen gemeimam soll der Pfarrer dafür sorgen. 
daß m der Ci,·meindc der missi,marischc· Wille und clie öku
menische Verantwortung geweckt und daß Liebestätigkeit 
und christliche Haushalterschaft sov'1e die kirchlichen 
Werke geforckrl ,, erden. 

(-+) Die rechte Ausübung des Hirtenamtes schließt un
geistliches Handeln aus. 

Der Pfarrer hat die ihm obliegenden Aufgaben in der Ver· 
waltung. der pfarramtlichcn Geschiiftsfiihrung. der Kirchcn
buch!ührung und in \ ,:nmigem· und Cieldangekgenheitcn 
ge\\issenhaft zu erfüllen. 

� :;.i 

( 1 J Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen. so 
sind die Pfarrer in der öffentlichen Wortverkündigung und 
der Sakram,·ntsve1waltung einander gleichgestellt. 

(2) Sie sollen ihren Dienst in der Gemeimchaft der Ordi·
nierten tun und dafür Sorge tragen. daß der Zusammenhang 
der Gemeinde gewahn und ge,t:irkt wird. Die VcrtL·ilung der 
AuL:aben in der Gemeinde soll durch cmc Diemtordnun12. 
geregelt werden. 

( 1) Dem Pfarrer ist der Dienst an alkn Glieds:rn sein1er
Gemeinde aufgegeben. 

(2) Amtshandlungen an Gliedern anderer Gemeinden
darf der Pfarrer nur vornehmen, wenn ihm ein Abmelde
bzw. Entlassungsschein des zuständigen Pfarrers vorgelegt 
wird. 

(3) Für Gottesdienst und Amtshandlungen im Bereich ei
ner anderen Gemeinde bedarf es der vorherigen Zustim
mung des für diese Gemeinde zuständigen Pfarrers. Durch 
Kirchengesetz kann bestimmt werden, daß außerdem die 
Erlaubnis einer anderen kirchlichen Stelle erforderlich ist. 

(4) In Notfällen. insbesondere bei Todesgefahr, ist jeder
Pfarrer zu Amtshandlungen unmittelbar berechtigt und ver
pflichtet. Er hat darüber dem zuständigen Pfarrer alsbald 
Mitteilung zu machen. 

(5) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen beste
hen, regelt sich die Anwendung der vorstehenden Vorschrif
ten im Verhältnis der einzelnen Pfarrer zueinander und zu 
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ihrer Gemeinde nach dem Recht der Vereinigten Kirche und 
der Gliedkirchen. 

§ 36

Der Leitende Bischof der Vereinigten Kirche und die Bi
schöfe der Gliedkirchen sind im Rahmen der geltenden be
sonderen Bestimmungen zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung in den Gemeinden berech
tigt. Das gleiche gilt für diejenigen. denen in ihren Gliedkir
chen eine solche Befugnis zusteht. 

2. In einer
allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 37
(1) Der Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe

übertragen ist, hat Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort
verkündigung und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen 
seiner besonderen Aufgabe. 

(2) In der ihm ü,bertragenen allgemeinkirchlichen Auf
gabe soll der Pfarrer seinen Dienst ausrichten gleicherweise 
zum Autbau der Kirche wie der einzelnen Gemeinde. Die 
ihm obliegende Verantwortung für Geld und Gut hat er ge
wissenhaft zu erfüllen.§ 33 gilt sinngemäß. 

(3) Dem Pfarrer kann ein gottesdienstlicher Auftrag in ei
ner bestimmten Gemeinde erteilt werden. 

(4) Im übrigen gilt für Gottesdienste und Amtshandlun
gen des Pfarrers § 35 sinngemäß, soweit nicht § 36 Satz 2 
auf ihn anzuwenden ist. 

3. In einem kirchenleitenden Amt

§ 38

(1) Der ordinierte Inhaber eines kirchenleitenden Amtes
hat Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung 
und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen seiner Aufgabe. 
Ihm obliegt die Sorge dafür, daß das Wort Gottes schrift
und bekenntnisgemäß verkündigt wird und die Sakramente 
recht verwaltet werden. Er hat über Ausbildung und Fortbil
dung, Amts- und Lebensführung der Pfarrer zu wachen und 
die Gemeinden mit ihren Gliedern zum rechten kirchlichen 
Leben anzuhalten. Er hat die Einheit. das Recht und das 
Ansehen der Kirche zu wahren und zu festigen. 

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenleitender Organe
tragen im Rahmen ihrer Aufgabe eine gleiche Verantwor
tung. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkir
chen bestimmt, wer ordinierter Inhaber eines kirchenleiten
den Amtes und wer ordiniertes Mitglied eines kirchenleiten
den Organs ist, welche Aufgaben ihnen zustehen und welche 
Rechtsstellung sie haben. Nach diesem Recht bestimmt sich 
auch. inwieweit und mit welchen Abwandlungen die Vor
schriften dieses Kirchengesetzes auf sie anzuwenden sind. 

VI. Abschnitt

Vom Verhalten des Pfarrers 

1. In der Gemeinschaft
der Ordinierten

§ 39
(1) Der Pfarrer steht in der Gemeinschaft der Ordinier

ten. 

(2) Er soll diese Gemeinschaft pflegen und bereit sein. in
Lehre, Dienst und Leben Rat und Ermahnung zu geben und 
anzunehmen. 

(3) Alle Pfarrer sind verpflichtet, sich regelmäßig im
Pfarrkonvent oder in entsprechenden Einrichtungen zusam-

menzufinden und an dienstlichen Veranstaltungen, die der 
theologischen und praktischen Förderung dienen, teilzuneh
men. 

(4) Alle Pfarrer sollen einander Achtung und Ehre erwei
sen. 

2. In Gemeinde und Kirche

§ 40

Der Pfarrer ist auf die Fürbitte, den Rat und die Hilfe der 
Gemeinde angewiesen. 

§ 41

( 1) Der Pfarrer ist verpflichtet, das Beichtgeheimnis ge
genüber jedermann unverbrüchlich zu wahren. 

(2) Ebenso hat der Pfarrer über alles, was ihm in seiner
Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekannt 
geworden ist, zu schweigen. Wird er in Fällen, die nicht zur 
Beichte und zum Begehren der Absolution führen, von der 
Schweigepflicht durch denjenigen, der sich ihm anvertraut 
hat, entbunden, so soll er gleichwohl sorgfältig prüfen, ob 
und inwieweit er Aussagen oder Mitteilungen verantworten 
kann. 

(3) Der Pfarrer muß bereit sein, Nachteile, die sich aus
dem Beichtgeheimnis und der Schweigepflicht nach den Ab
sätzen 1 oder 2 ergeben, auf sich zu nehmen. 

§ 42

Über alle Angelegenheiten, die dem Pfarrer sonst in Aus
übung seines Dienstes bekannt geworden und die ihrer Na
tur nach oder infolge besonderer Anordnungen vertraulich 
sind, hat er Dienstverschwiegenheit zu bewahren. Über diese 
Angelegenheiten darf er ohne dienstliche Genehmigung we
der vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä
rungen abgeben. Dies gilt auch, wenn ein Dienstverhältnis 
nicht mehr besteht. 

§ 43

Der Pfarrer hat den dienstlichen Anordnungen nachzu
kommen, die die zur Leitung oder Aufsicht in der Kirche 
Berufenen im Rahmen ihres Auftrages erteilen. 

§ 44

( 1) Der Pfarrer ist verpflichtet, besondere Aufgaben, die
seiner Vorbildung und seinem Auftrag entsprechen, zu über
nehmen. 

(2) Der Pfarrer ist zu vorübergehender Vertretung ande
rer Pfarrer, auch außerhalb seines Dienstbereiches, ver
pflichtet, insbesondere wenn diese erkrankt oder beurlaubt 
sind. Das gleiche gilt für die Vertretung in Vakanzfällen. 

(3) Notwendige Barauslagen werden ersetzt. Es kann
auch eine Entschädigung gewährt werden. 

§ 45
(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, aJn Dienstsitz zu wohnen.

Eine für ihn bestimmte Dienstwohnung hat er zu beziehen. 
Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen ge
nehmigt werden. 

(2) Der Pfarrer darf Teile seiner Dienstwohnung nur mit
Genehmigung an Dritte überlassen. Ohne Genehmigung 
darf, auch von einer zu seinem Hausstand gehörenden Per
son, in der Dienstwohnung kein Gewerbe betrieben oder ein 
Beruf ausgeübt werden. 

(3) Wird das Dienstverhältnis verändert oder beendet, so
ist die Dienstwohnung freizumachen. 
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§ 46
Der Pfarrer hat sich in seinem Dienstbereich aufzuhalten. 

Unter welchen Voraussetzungen er sich außerhalh des Ur
iaubs aus seinem Dienstbereich entfernen darf, wird beson
ders geregelt. 

§ 47
Verfaßt der Pfarrer ohntc Urlaub schuldha1t seinen Dicmt, 

so verliert er für die Dauer seiner Abwesenheit den An
spruch auf Diensthezüge. Der Verlust der Dienstbezüge iq 
festzustellen und dem Pfarrer mitzuteilen. Die Möglichkeit, 
ein Amtszuchtverfahren einzuleiten, bleibt unherührt. 

§ 48

Wird das Dicnsl\erhältnis verändert oder beendet, so hat 
der Pfarrer die in seinem Besitz befindlichen amtlichen 
Schriftstücke und Cegenstände aller Art 7U übergeben und 
über eine ihm amertraute Vermögensverwaltung Rechen
schaft abzulegen. Stirht der Pfarrer, so hat der Vertreter oclcr 
l\achfolger sich diese Unterlagen aushändigen zu lassen. 

§ 49
( 1) In seinem Auftreten soll der Pfarrer -;tets die Würde

des Amtes wahren. 
(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen trägt er die

Yorgeschriebenc Amtskleidung. Das gleiche gilt hc·i bes, )n
deren Anlässen, soweit es dem Herkommen entspricht oder 
angeordnet wird. 

§ 50
Die Unabhängigkeit de, Pfarrers und da, Ansehen des 

Amtes darf durch Annahme von Geschenken nicht beein
triichtigt werden. Dc'shalb ist es dem Pfarrer nicht gestattet, 
Geldgeschenke für sich persönlich anzunehmen; das gleiche 
gilt für sonstige Geschenke, die das örtlich herkömmliche 
.\laß überschreiten. Beim Vorliegen bc;.onderer Verhältnisse 
kann ausnahmsweise eine Einwilligung erteilt werden. 

3. In Ehe und Familie

§ 51
Der Pfarrer ist auch in seiner Lebensführung: in Ehe und 

Familie seinem Auftrag verpflichtet. 

§ 52
Der Pfarrer hat seine Eheschließung und seine kirchliche 

Trauung alsbald aruuzeigcn. 

� 5., 
( 1) Werden gegen die Eheschließung des Pfarrers Beden

ken erhoben, die in der Rücksicht auf den Auftrag des Pfar
rers oder die Gemeinde begründet sind, so ist im Einverneh
men mit dem Pfarrer der Dienst des Pfarrers so zu regeln, 
wie es der Rücksicht auf den Auftrag des Pfarrers und die 
Gemeinde entspricht. 

(2) Kommt ein Einvernehmen nach Absatz 1 nicht zu
stande und ist zu erwarten, daß die Eheschließung dem Pfar
rer die Ausübung des Dienstes unmöglich machen oder er
heblich erschweren wird, so kann er ohne seine Zustimmung 
versetzt werden. Ist zu erwarten, daß auch in einer anderen 
Pfarrstelle oder in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe die 
Eheschließung dem Pfarrer die Ausübung des Dienstes un
möglich machen oder erheblich erschweren wird, so kann er 
in den Warte�tand versetzt werden. 

§ 54
(1) Hält der Pfarrer oder sein Ehegatte einen Antrag auf

Ehescheidung für unvermeidbar oder hat einer der Ehegat-

ten die hämliche Gemeinschaft aufgehoben, sn hat der Pfar-
1er Jen B1schuf unverzüglich davon LU unterrichten. Dieser 
oder ein von ihm Beauftragter soll sich bemühen, die Ehe
gatten miteinander /U \ c rsiihncn. 

(:2 J Wird ein Antrag auf Ehescheidung gestellt. so hat der 
Pfaner din auf dem Dicnst\\c'gc unvcrzLiglich anzuzeigen. 
Soweit es zur Beurteilung der Auswirkungen auf seinen 
Dienst als Pfarrer erforderlich erschc·int, kiinnen Auskünfte 
eingeholt und Cnterlagen angefordert \\ erden: der Pfarrer 
ist wrpflichtet, hierzu seine Zustimmung zu geben. selbst 
Auskunft zu erteikn S(Y,vie in seinem Besitz bdmdlichc Un
terlagen auf Verlangen\ orzulegen. 

('., 1 Vom fagc der Rechtskraft des Schcidungsurk'ils an 
kann der Pfarrer in den Wartestand versetzt werden. Ist die 
Wiedcr\crwcndung einn in den \,\/arte.stand vcrsc"t/.ten Pfar
rers bim1cn eines Jahres nicht möglich, so kann er in den Ru
hestzrnd versetzt werden. 

( 4 J Die \foglichkeit. ein Amtszuchtverfahren einzuleiten. 
bleibt unberührt. 

('.') Während des Ehescheidungs\erfahrens sowie bis zur 
Ent,chcidung n;ich i\hsal/ '.1 kann dem Pfarrer die .\u,
übung des Diemtes vorläufig ganz oder teilweise untersagt 
werden. Ihm kann während dieser Zeit ein anderer angemes
:,ener i\.ultrag crtc:ilt werden. Dc'l Pfarrer i,t rnrher 1u hören. 
Eine "lachprüfung nach § 77 hat keine aufschiebende Wir
kunc:. 

(6 J Die ,.\bsätze 3 bis 5 gelten enbprechend, wenn die für 
Jl'lll' hillc 1u,tä11dige Stdlc k,tstcllt. dal!i eile [liegattc:n ge
trennt leben unJ am den Umständen zu schließen ist. daß 
ein Fhcgatte nicht hc:ihsichtigt. zu se1nL'I11 Fhcgattcn zu
rückzukehren. 

§ :'5
Wird die Auflösung: c:iner Fhe im Wegt' der 'Jichtif'keits

odcr ;\uthebung,klag'c angestrebt oder Liurchgclührt. ',o gilt 
§ 54 sinngemäß.

4. In der Öffentlichkeit

§ 56
( 11 Der PfarrLT darf c'inc Nd1entiitigkeit (Nd1enamt. Ne

benbeschäftigung) oder ein Ehrenamt. die auBerhalb .,einer 
Dienstpflichten liegen. nur insoweit übernehmen, als es mit 
scinun Adtrag und der gcwi,sl'nhaltc:n Erfüllung der 
Dienstpflichten zu vereinbaren ist. 

( 2) Die Ü bernahmc einer solchen Tütigkeit. gleichgültig
ob ehrenamtlich oder gegen Entlohnung oder gegen Ge
winnhl'lci l1gung. bedarf der \,irherigcn Zustimmung. die _je
derzeit wiclerrutlich ist. Darunter fällt auch die Übernahme 
einer Vormundschaft, Pflegschaft oder Testamentsvollstrek
kung. 

(3) Einer Anzeige. aber keiner Einwilligung bedarf
1. eine nicht nur gelegentliche schriftstellerische. wissen

schaftliche, künstlerische oder Vortragstiitigkeit,
" die Übernahme von Ehrenämtern in Körperschaften, 

Anstalten, Gesellschaften oder Vereinen. deren Bestre
bungen kirchlichen, wohltätigen, künstlerischen, wissen
schaftlichen, kulturellen, sportlichen oder beruflichen 
Zwecken dienen. 

(4) Eine Tätigkeit nach Absatz 3 kann ganz oder teil
weise untersagt werden, wenn sie mit den Dienstpflichten 
des Pfarrers nicht vereinbar ist. Eine Untersagung im Amts
zuchtverfahren und die §§ 57 und 58 Abs. 1 bleiben unbe
rührt. 

(5) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 
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§ 57
Der Pfarrer darf eine Körperschaft oder Vereinigung nicht 

unterstützen. wenn er dadurch in Widerspruch 7U seinem 
Auftrag tritt oder wenn er durch die Unterstützung in der 
Ausübung seines Dienstes wesentlich behindert wird. 

§ 58
( l) Der Pfarrer ist auch bei politischer Betätigung seinem

Auftrag verpflichtet: er ist seinen Dienst allen Gemeindeglie
dan ohne .Ansehen ihrer politischen Einstdlung schuldig. 
Er hat die Grenzen zu beachten. die sich hieraus für Art und 
i\faß seines politischen Handelns ergeben. 

(2) Will der Pfarrer sich bei der Wahl zu einer politischen
Körperschaft als Kandidat aufstellen lassen. so hat er dies 
unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Ob und unter welchen Rechtsfolgen ein Pfarrer beur
laubt wird oder in den Warte- oder Ruhestand tritt. wenn er 
sich als Kandidat bti der Wahl zu einer politischen Körper
schaft hat aufstellen lassen oder wenn er eine auf ihn fal
lende Wahl angenommen hat, ist durch Kirchengesetz zu re
gt.:1n. 

§ 59
Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehrdienst 

bedarf der vorherigen Zustimmung. 

§ 60
Der Pfarrer bedarf zur Annahme staatlicher Orden und 

Ehrenzeichen der vorherigen Zustimmung. Zur Amtsklei
dung darf er sie nicht tragtn. 

VII. Abschnitt

Visitation und Dienstaufsicht 

l. Visitation
§ 61

(1) Der Pfarrer ist verpflichtet, sich visitieren zu lassen
(§ 3 Abs. 3 Satz 2). Er hat Anspruch auf clie Hilfe der Visita
tion. 

(2) In der Visitation leistet die Kirche durch die Inhaher
der geistlichen Leitungs- und Aufsichtsämter dem Pfarrer 
und der Gemeinde einen besonderen Dienst. Die Visitation 
erstreckt sich auf Amtsführung und Verhalten des Pfarrers 
und das Leben der Gemeinde. Sie soll dazu helfen, das geist-
1 iche Leben der besuchten Gemeinck zu fördern. den Pfar
rer zu beraten und zu stärken, die kirchliche Ordnung zu si
chern und die Einheit der Kirche zu festigen. 

(3) Das Nähere über die Visitation bestimmt eine Visita
tionsordnung. 

2. Dienstaufsicht
§ 62

Sinn und Zweck der Dienstaufsicht über den Pfarrer ist es, 
ihn bei Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben zu beraten, 
ihn anzuleiten, zu ermahnen und notfalls zu rügen. 

§ 63
Einern Pfarrer, der in der Erledigung von Verwaltungsauf

gaben säumig ist, kann nach vergeblicher Ermahnung eine 
Hilfskraft beigegeben werden. Diese Aufgaben können auch 
durch einen Beauftragten ausgeführt werden. Entstehende 
Kosten können dem Pfarrer auferlegt werden. 

§ 64 
(1) Dem Pfarrer kann im Wege der Dienstaufsicht die

Ausübung des Dienstes ganz oder teilweise bis Z\lr Dauer 

von drei Monaten untersagt werden. wenn es um des Amtes 
willen dringend geboten erscheint. Der Pfarrer ist vorher zu 
hören. Fine Nachprüfung nach§ 77 hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

(2) Die Möglichkeit. aufgrund anderer kirchengesetzli
cher Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu untersagen, 
bleibt unberührt. 

§ 65
( 1) Verletzt ein Pfarrer vorsätzlich oder grob fahrlässig die
ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem kirchlichen Rechts
träger. dessen Aufgaben er wahrgenommen hat. den daraus
entstandenen Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Pfarrer
den Schaden gemeinsam verursacht. so haften sie als Ge
samtschuldner.

(2) Die Ansprüche verjähren in drei Jahren von dem
Zeitpunkt an, in dem der kirchliche Rechtsträger von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntn.is er
langt hat, ohnt Rücksicht auf diese Kenntnis in Lehn Jahren 
von der Begehung der Handlung an. 

(3) Leistet der Pfarrer eiern kirchlichen R.echtstriigcr Fr
satz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Drit
ten, so ist dem Pfarrer dieser Ansprnch ab1utretcn. 

VIII. Abschnitt

Vcrletrung nm Pflichten 

§ 66
( l) Der Pfarrer verletzt die Lehrverpflichtung, wenn er

öffentlich durch Wort oder Schrift in der Darbietung der 
christlichen Lehre oder in seinem l'Ottcsdicnstlichen Han
deln in Widerspruch zum Bekenntni� der evangelisch-luthe
rischen Kirche tritt. 

(2) Der Pfarrer verletzt seine Amtspflicht, wenn er auf
andere Weise schuldhaft gegen die in der Ordination be
gründeten Pflichten oder sonstige Pfüchten, die sich aus sei
nem Dienst- und Treueverhältnis ergeben, verstößt. 

§ 67
( l) Betrifft die Verletzung der Lehrverpflichtung ent

scheidende Punkte des evangelisch-lutherischen Bekennt
nisses und hält der Pfarrer daran beharrlich fest. so bestim
men sich Verfahren und Rechtsfolgen nach den Vorschriften 
über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen. 

(2) Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung
der Amtspflicht regeln sich nach den Vorschriften des Amts
zuch tgcsetzes. 

§ 68

Die Verletzung der Lehrverpflichtung gemäß § 66 Abs. 1 
kann als solche nicht Gegenstand eines Verfahrens nach§ 67 
Abs. 2 sein; handelt der Pfarrer jedoch in verletzender oder 
sonst seinem Auftrag nicht angemessener Weise, so bleibt 
die Möglichkeit, aus diesem Grunde ein Amtszuchtverfah
ren durchzuführen, unberührt. 

IX. Abschnitt

Schutz und Fürsorge, 
Beteiligung der Pfarrer. 

§ 69
Der Pfarrer ist gegen Behinderungen seines Dienstes und 

ungerechtfertigte Angriffe auf seine Person in Schutz zu neh
men. 

,-
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§ 70

(1) Der Pfarrer hat Anspruch auf angemessenen Unter
halt für sich und seine Familie, insbesondere durch Gewäh
rung von Besoldung und Versorgung. 

(2) Die Besoldung und Versorgung des Pfarrers sowie die
Versorgung seiner Hinterbliebenen sind in der Vereinigten 
Kirche und in den Gliedkirchen durch Kirchengesetz zu re
geln. 

(3) Der Pfarrer erhält Umzugskosten- und Reisekosten
vergütungen nach den geltenden kirchlichen Bestimmungen. 
Krankheits- und Notstandsbeihilfen werden im Rahmen der 
allgemeinen Sorge für das Wohl des Pfarrers und seiner Fa
milie gewährt. 

§ 71

( 1) Auf Pfarrerinnen ist das für die Kirchenbeamtinnen
geltende Mutterschutzrecht entsprechend anzuwenden: 

(2) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

§ 72

(1) Der Pfarrer hat Anspruch auf Erziehungsurlaub nach
Maßgabe der für die Kirchenbeamten geltenden Bestim
mungen. 

(2) Die Anwendung des Absatzes l kann durch kirchen
gesetzliche Regelung der Gliedkirchen ausgeschlossen wer
den; es können auch abweichende Regelungen getroffen 
werden. 

§ 73
(1) Sind bei Ausübung des Dienstes. ohne daß ein

Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige 
Gegenstände, die üblicherweise bei Wahrnehmung des 
Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört wor
den oder abhanden gekommen, so kann dem Pfarrer dafür 
Ersatz geleistet werden. 

(2) Der Schadensersatz wird nicht gewährt, wenn der
Pfarrer den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat; er kann 
ganz oder teilweise versagt werden, wenn ein grob fahrlässi
ges Verhalten des Pfarrers zur Entstehung des Schadens bei
getragen hat. 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre
Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

§ 74
( 1) Dem Pfarrer steht jährlich Erholungsurlaub unter

Fortzahlung der Dienstbezüge zu. 

(2) Dem Pfarrer kann aus wichtigen Gründen Sonderur
laub gewährt werden. Dabei können ihm die Dienstbezüge 
belassen werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse 
besteht. 

§ 75
(1) In die Personalakten des Pfarrers dürfen ungünstige

Tatsachen erst aufgenommen werden, wenn der Pfarrer Ge
legenheit gehabt hat, sich über sie zu äußern. Die Äußerung 
des Pfarrers ist zu den Personalakten zu nehmen. Beurtei
lungen werden hiervon nicht berührt. 

(2) Dem Pfarrer ist, auch nach Beendigung des Dienst
verhältnisses, auf Antrag Einsicht in die Personalakten, zu 
denen auch etwaige Nebenakten gehören, zu gewähren. Den 
Hinterblieben�n eines verstorbenen Pfarrers ist Einsicht in 
die Personalakten zu geben, soweit sie ein berechtigtes Inter
esse daran haben und dienstliche Interessen nicht entgegen
stehen. Die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder einen 

anderen Bevollmächtigten, der nicht einem in der Evangeli
schen Kirche in Deutschland g_�ltenden Bekenntnis angehört 
und der nicht zu kirchlichen Amtern wählbar ist, ist ausge
schlossen. 

(3) Zu Vorgängen in den Personalakten über Behauptun
gen. die sich als falsch erwiesen haben. ist ein entsprechen
der Vermerk zu den Personalakten zu geben. 

(4) Durch kirchengesetzliche Regelung können die
Gliedkirchen Beurteilungen und ärztliche Zeugnisse von der 
Einsichtnahme zeitweilig oder dauernd ausnehmen. 

(5) Die Einsichtnahme in Prüfungsakten und Visitations
berichte wird durch die Gliedkirchen besonders geregelt. 

§ 76
( 1) Der Pfarrer kann gegen die Entscheidung einer über

geordneten Stelle bei dieser Gegenvorstellung erheben. Sie 
ist auf dem Dienstwege vorzubringen. Unberührt bleiben be
sondere Bestimmungen, nach denen ein Rechtsmittel einge
legt werden kann. 

(2) Dem Pfarrer bleibt es unbenommen, sich, wenn er der
seelsorgerlichen Beratung bedarf, unmittelbar an den Bi
schof oder an einen anderen ordinierten Inhaber eines kir
chenleitenden Amtes zu wenden. 

§ 77
( 1) Der Pfarrer kann letztinstanzliche Entscheidungen

der kirchlichen Verwaltung, die seine dienstrechtliche Stel
lung betreffen, nachprüfen lassen. 

(2) Die Nachprüfung erfolgt durch eine Schlichtungs
stelle, wenn kein kirchliches Gericht besteht oder eingerich
tet wird. 

(3) Die für das Schlichtungsverfahren geltende Ordnung
ist diesem Kirchengesetz als Anlage beigefügt und bildet ei
nen Bestandteil dieses Kirchengesetzes. 

(4) Das Vorverfahren und die Nachprüfung durch die
kirchlichen Gerichte einschließlich des vorläufigen Rechts
schutzes regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen 
je für ihren Bereich. 

§ 78

(1) Für die Klärung vermögensrechtlicher Ansprüche aus
dem Dienstverhältnis ist der Rechtsweg zu den staatlichen 
Verwaltungsgerichten gegeben. 

(2) Bevor vermögensrechtliche Ansprüche aus dem
Dienstverhältnis im Rechtsstreit verfolgt werden, ist eine 
Entscheidung des Organs einzuholen, das den kirchlichen 
Rechtsträger im Rechtsstreit zu vertreten hat; wird der An
trag innerhalb von drei Monaten nicht beschieden, so gilt er 
als abgelehnt. 

(3) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können
je für ihren Bereich bestimmen, daß der Pfarrer anstelle des 
staatlichen Verwaltungsgerichts die Schlichtungsstelle oder 
ein kirchliches Gericht(§ 77 Abs. 2) anrufen kann. 

§ 79
Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vor

schriften, die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für die 
Gliedkirchen erläßt, ist eine Vertretung der Pfarrer der 
Gliedkirchen der Vereinigten Kirche zu beteiligen. Das Nä
here regelt die Vereinigte Kirche. 
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X. Abschnitt

Veränderungen des 
Dienstverhältnisses als Pfarrer 

1. Übertragung einer
anderen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen 

Aufgabe, Abordnung, Beurlaubung, 
Freistellung vom Dienst aus familiären 

Gründen, Übernahme und Umwandlung 
eines Dienstverhältnisses 

a) Übertragung einer anderen
Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe 

aa) Allgemeines 
§ 80

( 1) Der Inhaber einer Pfarrstelle ist grundsätzlich unver
setzbar. Eine andere Pfarrstelle oder eine allgemeinkirch.li
che Aufgabe kann ihm übertragen werden. 
1. wenn er sich um die andere Verwendung nach Maßgabe

der geltenden Bestimmungen bewirbt,
,., wenn er der Übertragung zustimmt,
3. wenn er nach Maßgabe des § 82 auf eine andere Pfarr

stelle versetzt wird.
(2) Dem Pfarrer ist eine andere Pfarrstelle oder eine all

gemeinkirchliche Aufgabe zu übertragen, wenn die Übertra
gung seiner Pfarrstelle nach Maßgabe der §§ 85 und 86 auf
gehoben wird. 

(3) Die Versetzung eines Pfarrers. dem eine allgemein
kirchliche Aufgabe übertragen ist, richtet sich nach den 
§§ 88 und 89.

bb) Übertragung einer anderen Pfarrstelle 
auf Bewerbung oder mit Zustimmung 

§ 81
Wird dem Pfarrer aufgrund seiner Bewerbung oder mit 

seiner Zustimmung eine andere Pfarrstelle übertragen, so 
gelten die §§ 24 und 25 über die Berufung zum Pfarrer ent
sprechend. Eine gottesdienstliche Einführung findet in der 
Regel nicht statt, wenn dem Pfarrer in seiner Gemeinde eine 
andere Pfarrstelle übertragen wird. 

cc) Versetzung aus
allgemeinen Gründen 

§ 82
(1) Ohne Bewerbung und ohne seine Zustimmung kann

der Inhaber einer Pfarrstelle vorbehaltlich weiterer kirchen
gesetzlicher Regelungen versetzt werden, 
1. wenn er mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde

beschäftigt war und das 55. Lebensjahr noch nicht voll
endet hat.

') wenn die \Vahrnchrnung eines mit der Pfarrstelle ver
bundenen Aufsiehhamtcs endet,

3. wenn die Pfarrstelle aufgehoben wird oder unbesetzt
sein soll.

4. wenn die Ehe des Pfarrers rechtskräftig geschieden wor
den ist oder die Eheleute getrennt lehen und aus den
Um,tändcn zu schhelkn ist. daß ein Ehcgc1tk nicht be
absichtigt. zu seinem Ehegatten zurückzukchren.

5. wenn der Pfarrer wegen seines Gesundheitszustandes in
der Ausübung seines-Dienstes erheblich behindert ist,

6. wenn ein Fall des§ 5 3 Abs. 2 Satz 1 vorliegt.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 beginnt eine neue

Frist von zehn Jahren. \\enn nicht innerhalb 1nn drei Mona-

ten nach Ablauf der Frist ein Antrag vom Kirchenvorstand 
oder vom Visitator cestt:llt oder das Versct7llncwcrfahren 
von Amts wegen eingeleitet worden ist. 

(3) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch
Kirchengesetz die Anwendung von Absatz I Nr. l ausschlie
ßen; die Gliedkirchen können auch Regelungen treffen, die 
von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 abweichen. 

( 4) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer, der Kirchen
vorstand. eine Vertretung der Pfarrersehaft und der Visitator 
zu hören. 

(5) Bei der Versetzung sollen im Rahmen der dienstli
chen Möglichkeiten die persönlichen Verhältnisse des Pfar
rers berücksichtigt werden. 

( 6) Dem Pfarrer werden die Umzugskosten ersetzt.
(7) Sind mehrere slc'lbständige Gemeinden unter einem

gemeinsamen Pfarramt verbunden, so regeln die Gliedkir
chen die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 und 4. 

§ 83
( 1) Eine Versetzung nach § 82 soll nur durchgeführt wer

den, wenn dem Pfarrer Gelegenheit gegebt:n worden war, 
sich innerhalb einer angemessenen Frist um eine andere 
Pfarrstelle oder um eine allgemeinkirchliche Aufgabe zu be
werben. 

( 2) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung oder führt sie in
der gesetzten Frist nicht zum Erfolg. so ist er auf eine andere 
Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch eine allgemein
kirchliche Aufgabe übertragen werden. 

(3) Ist die Versetzung aus Gründen. die der Pfarrer nicht
zu vertreten hat. binnen Jahresfrist nicht durchführbar, so 
kann er in den Wartestand versetzt werden. 

( 4) Weigert sich der Pfarrer, der Versetzung Folge zu lei
sten, so kann er in den Ruhestand versetzt werden. Die Mög
lichkeit. ein Amtszuchtverfahren einzuleiten. bleibt unbe
rührt. 

§ 84
(1) Über die VerseiZung sowie über die Versetzung in

den Wartestand nach § 83 Abs. 3 und über die Versetzung 
in den Ruhestand nach § 83 Abs. 4 ist dem Pfarrer em 
schriftlicher Bescheid zuzustellen. 

( 2:) Bei der Versetzung gilt§ 81 entsprechend. 

dd) Aufhebung der Übertragung
einer Pfarrstelle mangels gedeihlichen 

Wirkens und Übertragung 
einer anderen Pfarrstelle oder 

einer allgcmeinkirchlichen Aufgabe 

§ 85

( 1) Die Cbertragung einer Pfarrstelle ist ohne Zustim
mung des Pfarrcrs aufzuhd,L·n. 11enn ein geduhlichc, Wir
ken auf dn hislwrigen Pfaffsic'lle oder in cinc·m mit dcr 
Pfarrstelk I crbundcncn Aub1chbamt nicht mchr c:cwahrlci
stet ist, wobei der Grund nicht in dem Verhalten dcs Pfarrers 
zu liegen hraucht. 

(2) Die (Jbertragung einer anderen Pfarrstelle oder allge
meinkirchlichen Aufgabe nach Aufücbung der Üllertragung 
der bishcn;_,en Pfarrstelle ndch :'1.bsalz I richte'! sich nach 
Maßgabe ,ks § x7 nach den :1llgcnKincn Vorsclmft,·n. 

§ 86
( 1) Zur Feststellung des Sachverhalts im Falle des § 85

Abs. 1 sind die erforderlichen Erhebungen durchzuführen. 
Untersuchungen nach§ 103 Ab,. 3 kiinncn angeordnet wer
den. Liegt ,kr (,rund w dem \'crfahrcn nach � :-:� in dem 
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Verhalten des Pfarrers, so bleibt die Möglichkeit, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, unberührt. 

(2) Nach Anordnung der Erhebungen nach Absatz 1
kann dem Pfarrer die Ausübung des Dienstes durch einen 
mit Gründen versehenen schriftlichen Bescheid vorläufig 
ganz oder teilweise untersagt werden, wenn dies dringend 
geboten erscheint. Der Pfarrer ist vorher zu hören. Ihm kann 
während dieser Zeit eine angemessene Aufgabe übertragen 
werden. Diese Anordnungen unterliegen nicht der '.\achprü
fung nach § 77. 

(3) Ergeben die Erhebungen, daß ein gedeil-Jiches Wir
ken auf der bisherigen Pfarrstelle oder in einem mit der 
Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewährlei
stet ist, so wird die Übertragung der Pfarrstelle a�fgehobcn 
und der Pfarrer in den Wartestand versetzt. Vor Erlaß des 
Bescheides sind der Pfarrer, der Kirchenvorstand, der Visi
tator und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu hbren. 

( 4) Die Pfarrstelle kann einem anderen Pfarrer erst über
tragen werden, wenn die Aufhebung der Übertragung be
standskräftig geworden ist. 

(5) Der Pfarrer erhiilt bis 7ur Dauer von sechs Monaten
von der Bestandskraft an Wartegeld in Höhe seiner bisheri
gen Besoldung. 

§ 87
(1) Dem Pfarrer ist Gelegenheit zu geben, sich innerhalb

einer bestimmten Frist um e111c andere Pfarrstelle Lu bewer
ben; dabei karrn die Bcv,erbungsmöglichkcit beschränkt 
werden. Die Bewerbung um eine Pfarrstelle der bisherigen 
Gemeinde ist ausgeschlossen. 

(2) Unterläßt der Pfarrer die Bewerbung oder führt sie
innerhalb der gesetzten Frist nicht zum Erfolg, so ist er auf 
eine andere Pfarrstelle zu versetzen; es kann ihm auch eine 
geeignete allgemcinkirchliche Aufgabe übertragen werden. 
Bei der -C1bertragung einer anderen Pfarrstelle oder einer all
gcmcinkirchlichcn Aufgabe sollen im Rahmen der dienstli
chen Möglichkeiten die persönlichen Verhältnisse des Pfar
rers berücksichtigt werden. 

(3) Ist ein gedeihliches Wirken auch in einer anderen als
der bisherigen Gemeinde oder in einer allgemeinkirchlichen 
Aufgabe nicht LU erwarten, so i<;t der Pfarrer in den Ruhe
stand zu versetzen. 

( 4) Die§§ 81 und 84 Abs. 1 gelten entsprechend.
(5) Dem Pfarrer sind die durch Maßnahmen nach § 86

und nach den Absätzen 2 und 3 entstehenden Umzugsko
sten zu ersetzen. 

ee) Änderung und Aufüebung 
der Übertragung einer 

allgemeinkirchlichen Aufgabe 
§ 88

(1) Dem Pfarrer, dem eine allgemeinkirchliche Aufgabe
übertragen ist, kann eine andere allgemeinkirchliche Auf
gabe oder eine Pfarrstelle übertragen werden, wenn dafür 
ein kirchliches Interesse besteht. Der Pfarrer ist vorher zu 
hören. 

(2) Das Recht des Pfarrers, sich um eine Pfarrstelle zu be
werben, bleibt unberührt. 

(3) Die §§ 81, 82 Abs. 5 und 6 sowie die §§ 83 Abs. 4
und 84 Abs. 1 gelten entsprechend. 

§ 89

Die Übertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe ist 
aufzuheben, wenn ein gedeihliches Wirken in dieser Auf
gabe nicht mehr gewährleistet ist. Die§§ 85 Abs. 2, 86 und 
87 gelten entsprechend. 

b) Abordnung
§ i)()

( l) Der Pfarrer kann zur vorübergehenden Beschähigung
oder zur \Vahrnehmung besonderer kirchlicher Aufgaben 
unter FortzarJung seiner Dienstbezüge abgeordnet werden. 

(2) Die Abordnung kann ohn.e Zustimmung des Pfarrers
bis zur Dauer von sechs Monaten ausgesprochen werden. 
Sie kann ohne seine Zustimmung bis zu sechs Monaten ver
längert werden.§ 82 Abs. 4 giJt entsprechend. 

c) Beurlaubung
§ 91

(1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag oder mit seiner
Zustimmung 7ur Wahrnehmung eines anderen kirchlichen 
Dienstes sowie zur Übernahme von Aufgaben, die 1r11 kirch
lichen Interesse liegen, beurlaubt werden. Die Beurlaubung 
kann befristet oder unbefristet ausgesprochen werden. 

(2) Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden,
ob der Pfarrer die ihm übertragene Pfarrstelle oder allge
meinkirehliche Aufgabe sowie für die Dauer der Beurlau
bung die Dienstbezüge behält oder verliert. Die Rechte und 
Anwartschaften, die er im Zeitpunkt der Beurlaubung hatte, 
bleiben gewahrt. 

(3) Bei Rückkehr wird der Pfarrer nach Möglichkeit sei
ner früheren Tätigkeit entsprechend verwendet. Die wäh
rend der Beurlaubung geleistete Dienstzeit wird auf die Be
soldung und Versorgung angerechnet. 

(4) Der beurlaubte Pfarrer untersteht, unbeschadet sei
nes neu eingegangenen Dienstverhältnisses, in seiner Lehre 
und in seiner Amts- und Lebensführung der Aufsicht derje
nigen Kirche, die ihn beurlaubt hat. 

(5) 1st in Kirchengesetzen eine Freistellung vorgesehen,
so gilt diese als Beurlaubung, SO\\eit nicht der Pfarrer nach 
den§§ 110 bis 113 aus dem Dienst entlassen wird. 

d) Freistellung vom Dienst
aus familiären Gründen

§ 92

( 1) Der Pfarrer kann auf seinen Antrag bis zur Dauer von
drei Jahren unter Verlust der Pfarrstelle ohne Dienstbezüge 
beurlaubt werden, 
1. wenn er mit einem Kind unter sechs Jahren oder minde

stens zwei Kindern unter zehn Jahren in häuslicher Ge
meinschaft lebt und diese Kinder auch tatsächlich be
treut,

2. wenn andere wichtige familiäre Gründe vorliegen.
Die Beurlaubung nach Satz l kann auf Antrag verlängert

werden. Der Antrag auf Verlängerung der Beurlaubung muß 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der B'eurlaubung ge
stellt werden. Vor der Beurlaubung soll er auf die Rechtsfol
gen nach den Absätzen 2 und 3 hingewiesen werden. 

(2) Der nach Absatz 1 beurlaubte Pfarrer ist verpflichtet,
sich rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung um eine Pfarr
stelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zu bewerben. Führt 
die Bewerbung vor dem Ende der Beurlaubung nicht zum 
Erfolg, so kann ihm von Amts wegen eine Pfarrstelle oder 
allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen werden; bei der 
Übertragung sollen die persönlichen Verhältnisse des Pfar
rers berücksichtigt werden. Tritt der Pfarrer den Dienst in ei
ner ihm übertragenen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen 
Aufgabe nicht an oder unterläßt er die Bewerbung, so schei
det er mit dem Ende der Beurlaubung aus dem Dienst aus. 

(3) Steht dem Pfarrer keine Pfarrstelle oder allgemein
kirchliche Aufgabe zur Verfügung, so wird die Beurlaubung 
nach Absatz 1 um die Zeit verlängert, die erforderlich ist, 
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um ihm eine Pfarrstclk oder al lgemeinkirc·hli ,: l ie Aufgabe zu 
ühnt raL'c'n. Die Verl irngc·ning cTfolgt für h , ·d1stc11s ein Jahr 
I st d 1c,c Fi is l  nfolµJ , , ,  :d•ecc· laukn. ,u 1 s1 , ;  . .  - r  Pfarrer i n  de: 1  
\\/�n t1.''->Ltnd zu VLT\CtJ<. .. 'n .  l )cr  PL,r n.:r t.\t /� 1 l' iHJa...,\en. \\ ;.' l!!J 
der \\'artestand nicht bmnen dreitr Jah rc Jurch Übertra · 
gung ciner Pfarr,tel le udcr al lgeme ink i rchl ichen Aufgabe 
endet. Die §� l 1 1  und 1 l 2 ;cel ten entsprechend. 

( 4) Bi:i Maßnahmen nach Absat7 1 sind der Kirchcnvnr
stand u1 1d ckr VisiLll ilL bei l\lai.\11:dm,,• r; n:ll'h Ahs,tt/ � 
Sal/ ::' 1 , l  der l'f:1rrcr 111 ); , ,rc· 1 i .  

( :'  1 Nach Absatz 1 beurlaubte Pfarrn sollen an Fortbil
dungsmaßnahmen teilnehmen . Da, N ähc:rc r2geln die Glied
kirchcn. 

(6 ) Die'. Anwcndtml'. der  ;\hsät7e I h;s ,-, kann durch kir
che11c,l',c' t1 l iche Rege l u 11,: ,k r ( i li c·dk i r,·J1c 1 1  : 1th�eseltl1 ,ssen 
\\ c' rL L'll. F\ k{ )n 1h'Il ;._nJL'h �;h\\ l.' il'h1..·1Hk· RL':.!l  '. t 1 ngcn gct r u t ll' ll 
werden .  

S �) 3 
( l J l;nkr  den Vorau,.,etzungen de, :� ', 2 Ahs .  l Satz l

kann d :.i, Dicmtverh:dtn :,  des Pfarrer, c1u r  seinen Antra" 
mk1 111:1 scinn /.11stirn1111 1 r 1g in  ein D 1 L·n,. 1 , , r h ,il tn i ,  rn i !  e:n 
gc"-"- h r�u1�tcr 1\ u fgah(' un! �C\vanLk· l t  \\\_- : 1. l  ... · 1 1 .  \\'l•nn daftir c i 71 
kirchliches Bedürl1w, h�s;[eht .  Dic,c ,\ ,.i l l':1bc· muß mmdc
stcr1-, d ie Häl fte eines \ Olkn Dienstes u;'1f;� s,en und darf nu r  
e rtei lt werden, wenn c::s  _, ich hier bei un, :irbeitsmäßig ab
grenzbare Teilbereiche au, der Tütigk..:ir de,. Inhabers cincr 
Pfan-,klk oder eines Pfarre rs mit allg,:rn,·mJ.:i1 ch l icher Auf 
gab-.- hJndv l l .  \inr  der  l 1 n1v:and lunµ 1_L,: , f)i. �·i>,tvcrh�i l tn i�"'L' "  
soil ,kt Pf:1rrcr :1t1f d, ,, ·  R.,� , ·ht-,fo]gc'l 11 , :ch JL' ll A\J,jtzcn � 
und .:3 hing:c\vie�en v.c:r1..i 1..c.rL 

( 2 )  Ein Pfarrer mi t  cingc.,chränkter \u rg,1bc (Absat z 1 ) 
i , t  \ crpl1ichtet, sich : cchtzc:- i t i ); vor dem Frde dieser Auf
gabe um eine Pfar,stdk , ,der c1ll�:cmernk1 1 c:1 l i che Autgal,c 
;u  hc'\I ,· rhc'I 1 .  1 \i'H t ,k Jl ,:\h rb: mg ,·ur , : ,cm !- ndc der Au t 
g�thl' l� l ('h t  r..1 111 [ · r fr; l�. ,u k : 1n !.l i hn1 \ \ 1f� \ r11 1 :, \\'Cf1..'n  l·l Jl;__ 
f' l :m ,ki l c  udcr allg,·n1e inki rc:h! it.t1c· üherlragc : -
werckn: bei tkr Übertr::c:ung sollen d,c pcr,önl ichen Vcr 
hältni,,e des Pfarrer, he�-ucksi cht igt wcrJ�n. Tri t t  der Pfar 
rer  Jen Dienst in einer 1h1,·1 übe rtragener, Ptc1rrstclle od.:r  ai l 
gernc111�1 rchl ichen Aufg:11, ,: nicht an ,,ocr ,inte rläl.\t e ;- d ie 
Bc,\ 1..' :· h u ng,  \O �cht-' ! � : '-'1 \'!. 1 n i t  dcrn L1�Ll'--· lL ... · 1  1\ufgahc �P '. �
dcm 1 )1 c'Jl , l  ,lll , .  

\ -' )  :-;1.dl l  Jem l'l<c i ru  keine l'farn,tc:l k "der allgemein
ki rchliche Aufgabe zur Verfügung, ,u \1 i rJ die cinge· 
sch rankte Aufgabe nach -\l,satz 1 um d 1�  Z..;i, verlängnr. 
die c rf ,rderlich ist ,  um ihm eine PfarP, tclJ,, uder aUgemcin· 
kircl-1 ; 1chc: Aufgabe :'u ti ',crt ragen. Die \'vrlingcrung erfoi,i:t 
fü r h\11.. h"ten:-,., cu1 .l abr. h: ( i 1c-, L' r ·r i\t LJL )L.:. ! (  i,.,_ ahgL'lautl'n ,  ..,, 1 
i,t du i'l:irr�T i n  dc·11 \\.ctJ l.l',t ;1nd 1\1 1·er,cvc·u .  D•:r l'hrrc· r  
ist zu entl a,sen. wem, dtr \Vancstand n,c:j :t binnen dre,;;>r 
Jahre durch Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemein
ki rchlichen Aufgahe endet. Die §§ 1 1 1  und 1 1  :i gelten ent· 
sprechend. 

(-+) § 92 Ab,. 4 und 6 gilt en tsprechend. 

§ 9-l

( J )  Die Beurlaubung mich § 92 und die Verwern.lung in 
e i nem Dienstverhältnis mit eingeschränkter Aufgabe nach 
§ 93 dürfen zu�ammen eine Dauer von zehn J ahren.  die Be
urlaubung al le in  eine Dauer von fünf Jahn,n nich t  über·
,chreiten .  In Ausnahmefällen kann die Beurlaubung mjt Zu·
stimF1ung des Pfarrer� vcrliingc n werden. jedoch nur bis zur
I-iöchstdauer von sieben Jahren. Während der Beurlaubung
und der Verwendung in einem Dienstverhältnis mit einge
schränkter Aufgabe dürfen nur sokht: Nebt�ntätigkeiten ge
stattet werden, die dem Zweck der Maßnahmen nach den
§§  92 und 93 nicht zuwidr:rbufcn. Die Vereinigte Km:he

und ih r e G iicdki rchen konncn je für ihren Bereich die Fri 
sten in den Siitll'Tl I und 2 ,crbngcrn .  

( ' i  \\ : ih rem\ der lku rL111hung n ach � q � ,\hs .  1 und :; 
können .--\uitrag und Recht  Lllf öffentlichen \\ , ,rtverkündi
gung und zur Sakramenh\ l!rwaltung widerruflich belassen 
werden.  

( 1 ; ! ntt der l'larn: r au! , L'ir n.:n Alll rag nci cT mi t  seiner 
Zmtimmung am dem Dienst einer Gl iedk i rche der Vereinig
ten Ki r,-hc i;1 den Dicn, r  e iner  anderen Gliedki rche ,  so wi;d 
das Dicmtn,rhii l tn is  mit ckr übernehmenden Gli edkirche 
forq:c <l7c (Übernahme 1 .•\n d i e  Stel le der Rechte und 
l'fl i chtu; ,:u, dem hi sh ,: r i c:,·n D1enstn: rhi tl tn i ,  t rl'len die 
RL·chk u 1 1 ,l l' i 1 ich ten n :1d1 ,km Recht dn 1 :hc·rnd1 rw:nckn 
Glicdknd1c.. Für die Lbcrnahme gelten d i e  �� 2--l- und 2 5  
entsprc·chend. 

(2) Durch d ie  Chcrnahme soll der Pfa rrc:r i n  ,einen bi s
z u r  Cb,c·:·rui1me  e rworbenen Rechten n ich1  c2, schmilert wer· 
den .  

( ., 1 ! ) : ·. i • ,· t c i l i gtu1 Cil iL·c!k i  rchen t rcl  kn 1L,hc 1  ,_. V,: reinba· 
rungen ukr d<cn Zeitpunk t  d,· r  Uhernahmc und darüber, ob 
und i n  ,, e l chem Umfang die Gl iedk i rche, au, dc·rcn Dienst 
der Pfaiwr übernommen \\ i rc.l . sich an d ,cr \ "-:r,n rgung des 
Pfarrer, btte i l igL 

· - "· 

( ·-+ )  Tri t r  der Pfa rrc· r :n1s dcrn Dienst L' iner ( i l icdki rchc in
dc· n  [) 1 ,: :": ( ic J  Vcrcin ig1c , 1 f-.: i rch,· ndn lL ITl,1:L'kc- lHt ,  ·,o gcl tl'll 
die , \h<lt ;,_ j h i �- J L'nhprl·'- hLnd. 

f) Umwandlun,: de:, Dienqverhültni,,c,

P:h f;i, n,t\ e rh;ilnfr, (k, PL11-rcr, hann i J1 :1 1 1  K l t'chenhc
c11ntcn , l  i hLt l 1 11 i\ ! 111 lk·rc i ,-.: h \.k- r ( r i icdk i rL·h,�· U ll l )_!L'\\'andt: i t  
1, ndc;c _ '°' ' ;111 ,· i n  di,· 1 1'1 ] 1c·!ic, Bcdlirlni, he,r.. h t .  I n  d icsc·m 
Fall \,·i r , :  ,:b, Dien stwrhal tnh als Kirchenb,:am1,:nverhiiltni, 
t,,ngc·<c:tzt Hat der Pfarrer die Umwandlung mcht bean
tragt . "' bedarf sie seiner Zustimmung. 

·, \VarlcsLrn..l und Ruhl· ,t:n , ci

S 9 7 

Der PLcrrc r kann nur 1n den kirchcngesetzlich Yorgcsehc -
ncn Fii l lrn i n  den \Varte· 1Jdccr  Ruhe,tand verst'U! werden, 

( 1 l [), 1 l'farrcr c· rhült u!,c r d ie' Vcrse!l'.Ull): in den W:irte· 
oder Ruhestand eine 1,;rkundc, in der bes1;mmt wi rd ,  von 
welchem Zeitpunkt an diese Ver,etzung wirk�am wi rd: d ie
,er Zeitpunkt darf nicht vor dem Tag der Zuste llung l ieg1:n. 
Satz l gilt nicht für den Fall de, § 86 Abs. 3 und die kirchen
g1:setzlich ge rege l ten Fälle des E in t ri t ts  in den Warte· oder 
R uhestand .  

(2) Dem Pfarrer im Warte· oder Ruhes tand kö J1 ne11 Be·
,chränkungen in der Ausübung von Auftrag und Recht zur 
öffent l ichen Wortvcrkiindigung und zur Sakram��nt�verwal 
t ung, zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirch
i i cher Titel und zum Tragen dcr Amtskleidung auferlegt 
werden, wenn d ie  Rücksicht auf Amt und Gemeinde dies ge· 
betet. 

(3) Ist der Pfarrer durch rechtskräftiges U1te!l eine,
Amtszuchtgerichts in den Warte- oder Ruhestand versetzt 
worden, so können ihm in dem U rteil nicht vorgesehene Be
sch ränkungen im Sinne des Absatzes 2 nur dann auferiegt 
werden. 
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1. wenn das Amtszuchtgericht solche Maßnahmen aus
drücklich deswegen nicht verhängt hat, weil es dies der
für Maßnahmen nach Absatz 2 zuständigen Stelle über
lassen wollte oder

2. wenn nach Verkündung des Urteils Umstände bekannt
geworden oder neue Gründe entstanden sind, die eine
solche Maßnahme rechtfertigen.

b) Wartestand
§ 99

( 1) Das Dienstverhältnis des Pfarrers wird durch die Ver
setzung in den Wartestand nicht beendet. Der Pfarrer ver
liert jedoch mit dem Beginn des Wartestandes die ihm über
tragene Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe und, 
soweit nicht anders bestimmt wird, die ihm sonst übertrage
nen Aufgaben und Funktionen. 

(2) Der in den Wartestand versetzte Pfarrer erhält Warte
geld, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

' 

(3) Für den Pfarrer im Wartestand gilt § 56 entspre-
chend. 

§ 100

(1) Dem Pfarrer im Wartestand kann gestattet werden,
sich um eine Pfarrstelle zu bewerben. 

(2) Der Pfarrer im Wartestand ist verpflichtet, zeitlich be
grenzt Aufgaben, die ihm zuzumuten sind, zu übernehmen. 
Dabei sollen die persönlichen Verhältnisse des Pfarrers be
rücksichtigt werden. 

(3) Erfüllt der Pfarrer ohne hinreichende Gründe die ihm
nach Absatz 2 obliegende Verpflichtung nicht, so kann er in 
den Ruhestand versetzt werden. Die Möglichkeit, ein Amts
zuchtverfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 

§ 101 

Der Wartestand endet, 

l. wenn dem Pfarrer wieder eine Pfarrstelle oder allge
meinkirchliche Aufgabe übertragen wird,

2. wenn der Pfarrer in den Ruhestand versetzt wird,

3. wenn das Dienstverhältnis als Pfarrer beendet wird.

c) Ruhestand

§ 102

( 1) Der Pfarrer tritt mit Ablauf des Monats, in dem er das
65. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand.

(2) Der Pfarrer kann auch ohne Nachweis der Dienstun
fähigkeit auf seinen Antrag in den Ruhestanä versetzt wer
den, 

1. wenn er das 62. Lebensjahr oder

2. wenn er als Schwerbehinderter im Sinne des § 1 des
Schwerbehindertengesetzes das 60. Lebensjahr

vollendet hat. 

Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können be
stimmen, daß dem Antrag nach Satz 1 Nr. 2 nur entsprochen 
werden darf, wenn sich der Pfarrer unwiderruflich dazu ver
pflichtet, zu einem von dem kirchlichen Rechtsträger zu be
stimmenden Höchstbetrag aus Beschäftigungen oder Er
werbstätigkeiten nicht mehr hinzuzuverdienen. 

(3) Mit Zustimmung des Pfarrers kann der Eintritt in den
Ruhestand bis zur Vollendung des 68. Lebensjahres hinaus
geschoben werden. 

( 4) Die Gliedkirchen können kirchengesetzlich von den
Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen treffen; die Al-

tersgrenzen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 3 kön
nen jedoch nicht hinausgeschoben werden. 

§ 103

(1) Der Pfarrer ist auf seinen Antrag oder von Amts we
gen vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, wenn er infolge 
körperlicher Gebrechen oder wegen Schwäche seiner kör
perlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amts
pflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) geworden ist. 

(2) Als dienstunfähig kann der Pfarrer auch dann angese
hen werden, wenn er infolge Erkrankung innerhalb von 
sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst getan 
hat und keine Aussicht besteht, daß er innerhalb weiterer 
sechs Monate wieder voll dienstfähig wird. 

(3) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit des
Pfarrers, so ist er verpflichtet, sich nach Weisung ärztlich 
oder fachärztlich untersuchen und beobachten zu lassen und 
die Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Die Vor
lage eines amtsärztlichen Zeugnisses kann gefordert werden. 
Die anordnende Stelle trägt die dadurch entstandenen Ko
sten. 

§ 104

(1) Der Pfarrer ist zu entlassen, wenn er zu dem für den
Eintritt oder die Versetzung in den Ruhestand maßgeben
den Zeitpunkt nach § 103 dienstunfähig ist und er eine 
Dienstzeit von fünf Jahren (Wartezeit) nicht erfüllt hat. 
Satz 1 gilt nicht, wenn der Pfarrer infolge Krankheit, Verlet
zung oder sonstiger Beschädigung, die er sich ohne grobes 
Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dien
stes zugezogen hat, dienstunfähig geworden ist. 

(2) Die Berechnung der Wartezeit nach Absatz 1 Satz 1
regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ih
ren Bereich. 

§ 105

(1) Soll der Pfarrer von Amts wegen nach § 103 in den
Ruhestand versetzt werden, so muß er unter Angabe der 
Gründe schriftlich aufgefordert werden, etwaige Einwen
dungen innerhalb einer ihm gesetzten Frist von mindestens 
vier Wochen zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fristgemäß nicht erhoben, so
kann der Pfarrer in den Ruhestand versetzt werden. Werden 
Einwendungen fristgemäß erhoben, so werden die notwen
digen Feststellungen in einem Verfahren getroffen, in dem 
ein amtsärztliches oder vertrauensärztliches Zeugnis einge
holt und dem Pfarrer Gelegenheit zur Stellungnahme gege
ben werden muß. Außerdem sind der Kirchenvorstand, der 
Visitator und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu hören. 

(3) Erscheint der Pfarrer zur Wahrnehmung seiner
Rechte infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außer
stande, so wird ihm, nach Möglichkeit im Einvernehmen mit 
seiner Familie, ein Beistand für das Verfahren gestellt, so
lange kein gesetzlicher Vertreter oder Pfleger für ihn bestellt 
ist. Der Beistand wird auf Antrag der für die Versetzung in 
den Ruhestand zuständigen Stelle von dem erstinstanzlichen 
kirchlichen Verwaltungsgericht bestellt. 

( 4) Dem Pfarrer kann die Ausübung des Dienstes für die
Dauer des Verfahrens ganz oder teilweise untersagt werden, 
wenn dies um des Amtes willen dringend geboten erscheint. 
Diese Anordnung unterliegt nicht der Nachprüfung nach 
§ 77.

(5) Wird die Dienstfähigkeit des Pfarrers festgestellt, so 
ist das Verfahren einzustellen. Führt das Verfahren inner
halb einer Frist von drei Monaten, gerechnet vom Ablauf 
der in Absatz 1 bezeichneten Frist, zur Versetzung in den 
Ruhestand, so beginnt der Ruhestand mit dem Ende der 



drcmwrutigcn Fn st. DJuc'rt da, Vcrfah rn1 bngeL ,o hcginnt 
der RL ih'sLll1 < 1 mi t  dem l ll ,km lk,ch,, id : ·-c,timmtcn 7., ·11 
pun l" � - • ;• 1i tc�h:n�  nl i l  J ,-.: rn �" nd,: dL'\ \ L ) 11 · tt -.  . .  1n  Lk·rn d 1..· 1 :1 
l' l :1 1 1 , ,L' I  llc· 'l·iie 1d /U,'c ,1L· l l t  11- 1 rd .  

( ! i Fur  den  Pfarre'! 1,i, Wartestand .s:c: ltrn d i e ��  102 b1,
1 0 -i  c 1 1 t ,  pn.: chcnd .  

t � 1 l ; : 1  1 :hn ::_,, n k ;H ' : '  : i;1 J t  ,.,,- 1 1 l l„ l / 1 : " 1 : 11 1 n 1 1 1 i \� J l'd ,._, , ;._ 
! 1 ;_11-: h :._! 1 � 1F 1hr i ,;2,l· t \\· ·_t rh·,, 1 d11 d �1ci t dl! Ch ..:---· �l·n >-L' l fk-11 \\'i ! � \
i n  den Ruhestand \'t::r'.--c tzt \\'Crdec. .

{ .�- J I)�' r  Lauf ck-r J� r ;-., t  n:1 1.:h ,t\.b��, tz  ::2 \\· i rd durch di '-· 
C1 r(_' rt r --�:..:un,r'. \ { ) ! I _,\uh2dl11.:·n J1 ( 1Ch � 1 1 ) \ l  ,-\ l>, _  2 ,  d ie l n1 \\ �.' 
scnthch:n efnn11 , nl l e 1; D:c·n , t  cntspred1c'n .  :cehemmr .  

i ! 1 \ f n  dem Beginn de,  Ruhestand,> 1 , 1  J e r  Pfarrer un tc· 1  
,:\u 1 1\.' L�h h.: rhal tung \t: 1 11 �>· [)ien :-:tYc rhü l tni', "' '__: ,, der  Ptl ich 1  1u 1  
l)i( l l "ltL· i ,� 1un2 enthob, . . .r, 1 :Tl üb rigl/?1 l 1 n ! c :·,t 1..."'h t  er \ve i t c r  J -.., :
td, , ,  c' ' i' t1 id1-tung un .J der  Amt srfl i ch i  1 � < <, A h,  68 ! l 
, L t : 11 [ 1._ 1 � '. l . ,  ... : h rauf" i ciit \11;d dcr 1\ rnh/, : � • ;n_

D"'rn Pfo rrer i n, Ruh .:st:ind kann ,  \\ Um ,J d iemtfalrn.: 1 , t .  
,. \ 1 1 \ 1 ;l J...·i H i unp. d l,....,  .r ,  � l .ch;..·n-.... j ;ihrc, k ,  L .  ;·ll ' i l  ,, · lct k- r L' l t�� 
J·l ;p r,1 ,_- ik "d,-r :l ik,P1 ,· 1 1 !kin·li l :ch,: \ • :  ,• , 1h ,: :d 1c 1 t r:1c'·,· 1 ,  
\\ cr,kn .  L r  1 , 1  \ C l  · t .  d e m  1 ;u ic: 1 '. l ,: 1 1 .  L t  c rh . il t  
r n inu\..· , ! t.:·ns die Be'>nldung a u :,,  sc lncr 1 c>tL t1....,n Vt· n,\� pJu 1\2, 
\\\:: r i : ,  " ·.: inc 'v'ersetzLn�: 1n  den Ruht,"•, LJ 1 ·1 ._i ohne �e in \ ·�· r
"'(.. t! u i c1 i..' n  veranlaßt \\·:ir IJ.:m Pfarre r \\ : rll 1..: < 1  die l .1 r11z 1 1g� k, \ 
'\ l. c· n ,- · r�. c t7. 1 .  

\.L .\h,drn it l  

Bccnd igun� de, Dicnsh crhültnisses 
ais Pfarrer 

-:,._ i lg,:n1ci nes 
l i  ) l)

] j  1 1. h/___- · ti... n \\ l l  j ! , , t '  I ) j ,�- n>i ! \ 'tT!L 1 '.u 1 1 .., �d , PLu n.: r ih_ .. , . 1 1
d 1...· :. 

J .  ,rn�cb E nt lJ,,urn: ,i L', ·.l ern Dienst .  
1 uurch /\us�icheic h: n  dlh dt· n 1  I) i t� n ;',L

( 1 )  Der Ptarrer kann se ine En tla,sung aw, dem Dienst 
heantr:ig..:n .  Dc'r Antrag i st auf dem Die;stwcgc ,chriftüch 
e inzu rc-i,�hc 1  i 

( � )  Dem A n t rag muß vorbehaltl ich des  � 1 1 5  en tspro
chen wcrckn .  Die Entlassung kann jedoch so l ,,nge hinausge
schoben werden. h1 s die Dienqgc,chiiftc onlnl! ng,gemiiß 
übergehen sind und der Pfarn: r ii bcr die Verwaltung ihm an
vertrauten k i rch l ichc'n ( 'der somtigen öffentlichen Vnmii
gt'.l.n�, Rech(•n \chaft abgelegt h r i t .  

{ 3 ) r)�' ;  Pf;t rrer c rh�ti ! :._1 hcr  die r�n t l as�:ang e in t� L.,; rk und,  . . - .  
l)ie  Entlassung wird nü r dctn in der U rkunde angegchent:n
Zei tpunk t .  _j edoch frühe'itens :11 i t  der Zustellung, rech tswirk
,am. Zugl eich sind dem Pfarrer die Rccht5folp:n der En t las
s tm!,'. rnitzuwilen.

:. ➔ )  lkr Pfarrer kJnn Jen An t rag  auf Ent ias�nng ,:urück 
r i ehmen .  solanp_e i hm die Urkunde noch n ich t  zugepngen 
i :JL  

ScllL' l Y9  

� l 1 l 

( '. 1 \ 1 ! :  der  F,n tl :1\-,;. 1 11 :�'. ' ,_· r l 1 :_· r 1  tk· r  PJ. : : r �' r  :.dk' 1n dcu i  
b i,hc· ri�c:n l )icn<,tvc rh ;, i l J1 1 ,  k·g 1- ü mlctc:11 l.Zcc1 1 t c .  i 11-ihcsu11 -
dcrc· cl i c:  :,,:suldung, . .  und '. c rstngunprechtLd,cn .Ansprüche 
und .\ :: ;,\ �Lrtschaften f ü r  )k'.1 und �e ine Far1i l 1 t · .  ,;o,\·eit n icht  
durch Rt:cht,;vorschri ft ct1, '" anderes bL's:immt 1s t .  Em Un
terhe.l t •._1--,:..:itrag kann \\· !dcrrutl ich �e\viihrt v. crd,,:n .  

1 :1 , \1 1 : dir  ln t l :i , sd r: '.: , ,_- , 1 1 ,.- n dc- r  Pb 1·1c' r ·. ,lf hehal 1 1 i ch 
dv, .� j l .� :\i.1 �� r ; 1r Ulld i-<. L' -.. h l  /U 1  ( ) ] r: __ ' i : tL� _ _'h ,: l l  \\0 1 tvc rkünd i 
�Ut\._� � !nd / U r  '.idk ! :1n1cJ: t ',\ ,_ r\\ (_d t tL"g \O\\ <· dt1 �  RL'Ch1 /.ll[Tl 
rühr, n J,.: r A mtc,bezeichnunc> uml c:tv. aig,r K i  rch l ichcr Ti tel 
und xurn rragen der /.\ rnhkL.: iJ unf:. 

1 ] 2

f l ) } !  l '. der  Pfa rrer ! . : n 1h-.,<.. 1 n1p 1 1 ,. :u 1 � r . 1 � t .  u r:1 C'IJH .. ' 
F l :11-rs, t ,_ ! , , :k r  :i l l !,' c·rn, · : 1 ; '. 1 : c:h l i chl' •\u l l':il ·,· ,llilkrhalh rk , 
V,:r,·1 1, : :1 , ::n Ki 1 chc o,k, ,.' l l ll'f i l 1 1cr (d i,· , lk 1 r c11<:11 1,u i1h·r-· 
nehmen. :,o kiinncn i hm 11 ,· 1  der Fnt la,,u11g. Auftra_Q �iml 
Recrt nr i-iffentl i chen \\ , 1n\crk ündigun�• u:1d zur Sakri.!
menh\ e'·-., :tltung bela,,:r. 1'- nden. Au ßcrdc:m kann ihm ge
stnth:t \\ ,� 1 den. :-iei ne 1\ rnt�hczci c.'hnung mit detn 
7u ·. , I \ /  , a u lk r  l l ic·n :-- 1 ' 1 , · , .  n , )  l! lld t'(\\,' :q� ,_' � 1 rd1 l id1,: Tikl 
\\ l ' l i c �  ' U l 1 .. : h rvn und j l ic· .'\ :·11t � k\' idun�1_ /11. 1 r: i i-i .. P .  

1 2 '  f-L : 1  der  Pfarre r -,,:in..: b 1t la\SU!lg :n, ', ,tndc 1 cn  Grün
den f1,::tn t ragt ,  so könncr: ihm hei der En •  auf ,einen 
,\n t r 1,2 , ,,kr mit ,einer Z1_1,,• n1mun�• d i e  i n  \h,·.,tz l genann
ten Re;..·h�t: helasscn \ve:cL'n \\ Cnn dies t 1cl Ri..�r{icks ichtigune._! 
der \ '.-, r ,: ch )'i fwn (ks ! L  .\hsc·hni ttc, i n1 k 1r,: l 1 ! , c11e11 Inter c,,; ,c 
l i t'gl 

t_ ; !  hd,:, l t  dn l'L1 r 1 , 1  :1c '. i clc- : Lu tL,,·- : 1 1  \ 1 1 l 1 r11g ued 
Recl: 1 ;: u r  i:\ f fent : iche n \\ ur�verkünd igun� und zur S:.ik r�t 
mcnt,,c:: ,w'lltung. so untcf'ltcht er \\ cc ircr der l_ ,,hrvcrpll i ch
tu ng  u:,d der  Amtspfl i cht / (� 66  bi s 6R) un•.1 damn der h i s 
heri ,c,n Ld1raut\icht U lid  .\mtszucht Die, c'i ! t  n icht .  wenn er  
i n  d1-Tr ; r 1 : 11cn [) !cn•,tvt.' rh,iltni� ;uwh ,L�r 1 •, · 11 1 Ju f\ ichr u � 1d  
,,\ni : , , : . 1 · [11 1 1 , 1ch h i rch i 1c '. : '--· 11 1  R,_,1...·J-q u,:t t: r:-. ! _ • : J r  ! - ! 

( ·� , {Jc r  ·vcrlu�t von .-\u tu a .Q unJ R.c1 .. :ht  z t 1 ,· öffcn 1 l i cbeu
\V, ln, :cri-:ünd igung und ,, , , r  S a k ramenh'. cr ,, ,, l tung richto 
,ich r· :,c" ,kn Vorschrif:,_·;i de, ! !  ,\bschnii\c. -. 'v!i t  dem Ver
j u st \ /\uft rag und Rs:lJ 1 t  t'n tt :l l l �n au ,. d : t� in /\hsatz ! 
Sal? = ,: ,·n,mntcn Rc'ch , ._· . 

i U
( l )  H .tt '-.k' I" PLur...:r c,,�'1I1 l' En t !�1:)�,u 11g t ,l.�l!l '. r{.1gt .  un1 eine

übu,, 1 2scnd im k i rchlichen fnteressc l 1c�:,•n,_J.: l'i.ufgabc zu 
iibcn; ,:hmi::n. ,o kann ihm atf Antrag bei der lc:ntlassung di e 
t:rncut(· Begründung c ir:.c· � f) ien:,,tv�rhül i n1 -, --, ,:\, a ! �  Pf;rre; 
zugc ,<1.!: l \, e rden. Dic\c Z•. 1 '..,a��c k ann fk· (•, � 1 c' ,vv rdcn; Sh,' 
kar· n \1

• i 1, L.: rrufcn \Vl'rlL: 1 1 .  1. , L'nn d i t_' I n  �)a i :, \ , :en �u1n l1._.' \/pr 
�lU\•; • .. ' l?u;1 1_-_ n rclH cin��ct 1 ,.: tl.: ! 1  oder \\'c'H? i  '' lt: ,.:ntt'a i �t..·n 1'.'-il otk· 1  
wenn d ie.:  für die Au :, i_i \ ,ung des D1enstic, .,h Ptarrer erlor
derlichen persönl ichen Voraus,etzun�en nicht mehr gege
ben sind . 

(�) Für die erneute Begründung des Dienstverhältni ,ses 
nö.ch Absatz I gi l t � 92  Ab�. 2 ,  J und 6 sinngemäß . 

§ 1 1 4

Der PfrJ rrer ist z u  entlassen, wenn e r  d i e  Altersgrenze er
re i ,'ht hat oder dienstunfähig geworden i st und nach §� 102 
b i s  104 ein Eintri t t  oder eine VcN:tzung in den Ruhestand 
nicht in Betracht kommt. � 1 1 1 gil t  cn l ,,prcchenJ.  

� 1 ! 5 

( l )  Der Pfa rrer ,chc i d<:t aus dem Diens c  au� .
L wenn er die cvangdi�ch- lu thc' ri<,ch,: Kirche durch Am

tritt�erkEi nrng ockr durch Ü bertr in zu e iJh· 1  anderen 
Rei te:ionsgcmemschaft \ eriii ßt . 
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2 . wenn e r  auf Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver
kündigung und zur Sakramentsverwaltung verzichtet,

3. wenn er den Dienst unter Umständen aufgibt, aus denen
zu entnehmen ist, daß er ihn nicht wieder aufnehmen
wil l .

4 . wenn d i e  Voraussetzungen de s  § 92  Abs .  2 Satz 3 und
des § 93  Abs. 2 Satz 3 erfüllt sind,

5 .  wenn er, ohne entlassen zu sein, in ein öffentlich-rechtli
ches Dienstverhältnis zu einem anderen kirchlichen oder 
sonstigen öffentlichen Dienstherrn tritt, sofern kirchen
gesetzl ich nichts anderes bestimmt ist; dies gilt nicht, 
wenn im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn die 
Fortdauer des Dienstverhältnisses als Pfarrer neben dem 
neuen Dienstverhältnis angeordnet wird. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst nach Absatz 1
verl iert der Pfarrer Auftrag und Recht zur öffentlichen 
Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung. Er ver
liert ferner das Recht zum Führen der Amtsbezeichnung 
und etwaiger kirchlicher Titel, das Recht zum Tragen der 
Amtskleidung und alle in dem bisherigen Dienstverhältnis 
begründeten Rechte, insbesondere die besoldungs- und ver
sorgungsrechtlichen Ansprüche und Anwartschaften für sich 
und seine Familie. Ein Unterhal tsbeit rag kann widerruflich 
gewährt werden. 

(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftlichen, mit Grün
den versehenen Bescheid festzustellen. In diesem ist auch 
der Zeitpunkt des Ausscheidens zu bestimmen und auf die 
Rechtsfolgen hinzuweisen. Der Bescheid ist zuzustellen. 

§ 1 16
Der Pfarrer scheidet ferner aus dem Dienst aus, wenn er  

nach den Vorschriften über das Verfahren bei  Lehrbeanstan
dungen die ihm aus der Ordination und aus seinem kirchli
chen Amt oder seinem Auftrag zustehenden Rechte verliert. 
Das Nähere regelt das Kirchengesetz über das Verfahren bei 
Lehrbeanstandungen. 

4 .  Entfernung aus dem Dienst
§ 1 1 7

Die Entfernung aus dem Dienst wi rd durch das Amts
zuchtgesetz geregelt. 

XII. Abschnitt

Nichtöffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

§ 1 18
( 1 )  Schafft eine Gliedkirche für Ausnahmefälle oder zur 

Erprobung Regelungen, nach d enen Ordinierte in einem an
deren als einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis be
schäftigt werden können, so ist zu bestimmen, daß die den 
Dienst des Pfarrers betreffenden Vorschriften dieses Kir
chengesetzes sir,ngemäß gelten, soweit diese Vorschriften 
nicht das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstver
hältnisses voraussetzen. 

(2) Über Regelungen nach Absatz 1 ist das Benehmen
mit der Vereinigten Kirche herzustellen .  

XIII. Abschnitt

Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 
mit eingeschränkter Aufgabe 

§ 1 1 9
( 1 )  Die Gliedkirchen können in Ausnahmesituationen im  

Rahmen befristeter Erprobung vorsehen, daß Pfarrer unbe
schadet des § 1 Abs. 1 in einem Dienstverhältnis mit einge
schränkter Aufgabe beschäftigt werden. Diese Aufgabe muß 
mindestens die Hälfte eines vollen Dienstes umfassen und 

darf nur erteilt werden. wenn es sich hierbei um arheitsmä
ßig abgrenzbare Teilbereiche aus der Tätigkeit des Inhabers 
einer Pfarrstelle oder eines Pfarrers mit allgemeinkirchl icher 
Aufgabe handelt .  Dabei i st zu regeln. ob und in welcher 
Höhe Einkommen aus einer Nebentätigkeit an den Dienst
herrn abzuführen sind. 

(2) Die Beschäftigung in einem Dienstverhältnis nach
Absatz 1 soll mindestens d rei und darf höch�tens acht Jahre 
dauern .  

(3) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 können
die Gliedkirchen bis zum 3 1 .  D�zember 1 993  auch Dienst
verhältnisse auf Lebenszeit mit auf Dauer eingc;,chränkter 
Aufgabe begründen . 

(4) Das Nähere regeln die Gliedkirchen je für ihren Be
reich. 

(5) Vor dem Erlaß von Regelungen nach den Absätzen 1
bis 4 ist  das Benehmen mit der Vereinigten Ki rche herzustel 
len. 

XIV. Abschnitt

Schluß- und Übergangsvorschriften 

§ 1 20
( 1 )  Dieses Kirchengesetz tritt ein Jahr nach seiner Ver

kündung in Kraft.* Für den Erlaß der  in diesem Kirchenge
setz vorgesehenen weiteren Bestimmungen der Vereinigten 
Ki rche und der Gliedkirchen tritt das Ki rchengesetz bereits 
am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Das Kirchengesetz findet auf die zur  Zeit seines ln
krafttretens im Dienst, Warte- oder Ruhestand befindl ichen 
Pfarrer der Gliedkirchen Anwendung. 

§ 1 2 1
Soweit Pfarrer bisher aufgrund ihrer Verwendung Kir

chenbeamte wurden, wird durch Kirchenge�etz der Vereinig
ten Kirche oder der Gliedkirchen bestimmt.  ob und inwi�
weit sie künftig Pfarrer mit allgemeinkirchlicher Aufgabe im 
Sinne dieses Ki rchengesetzes sind . 

� 1 2 2  
( 1 )  Besondere Bestimmungen i n  Vert rägen m i t  d e m  Staat 

werden durch di eses Kirchengesetz nich t berührt. 
( 2 ) Soweit für ordin ierte Inhaber von theologischen

Lehrämtern an staatlichen Hochschulen oder für Pfarrer in 
einem staatlichen oder sonstigen öffentlichen Dienst beson
dere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben d ie se unberührt . 

§ 1 2 .1 

( l )  Die Vereinigte Kirche und di e  Gliedkirchen erlassen,
soweit nichts anderes bestimmt is t . je fü r ihren Bere ich d ie 
für die  Anwendung di eses Kirchengesetzes erforderl ichen 
Bestimmungen. Für die Verein igte Kirche i st dafür die Ki r
chenleitung zuständig. 

(2) Bestimmungen der Gl iedki rchen . die sich mit dem
Gegenstand d ieses Kirchengesetzes befassen, b leiben in 
Kraft, soweit sie die Bestimmungen d ieses Kirchengesetzes 
ergänzen ; dies gilt insbesondere für die Regelung der Zu
ständigkeiten und des Verfahrens .  

� 1 24 
Bei Erlaß oder Änderung der in § 123  genannten Bestim

mungen ist Rechtsgleichheit anzustreben. Die Gliedkirchen 
erlassen deshalb diese Bestimmungen nach vorheriger Füh
lungnahme mi t der Kirchenlei tung der Vereinigten Kirche. 

*) Das Pfarrergesetz in der ursprünglichen Fassung (vom 14. Juni 
1963)  ist am 1. Juli 1 964  in Kraft getreten. 
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Bekanntmachungen 

Finanzsatzung 
des Kfrchenkrei ses Eckernförde vorn 28.11.1979 

in der Fassung vom 26.4.1989 

Die Kirchenkreissynode des Kirchenkreises Eckernfö�de hat am 
26.4.1989 die nachstehende Neufassung der Satzung über die 
Finanzverteilung im Kirchenkreis Eckernförde beschlossen. 

Die Neufassung wird hiermit veröffentlicht. 

Nordelbisches Kirchenamt 
Bard tke 

Az.: 84101 Eckernförde - H 11 / H 2 

Finanzsatzung des lGrchenkreises Eckernförde vom 28.11.1979 
in der Fassung der 2. Änderung vom 26.4.1989 

Das Aufkommen der kirchlichen Mittel dient zur Erfüllung der 
Aufgaben der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises. Aus dem 
Steueraufkommen erhalten die Kirchenkreise gemäß Art. 113 Abs 1 
der Verf. der NEK Schlüsselzuweisungen und Einzelbedarfszuwei
sungen. Die J(jrchenkrcise haben nach Art. 113 Abs. 2 der Verf. der 
NEK den Finanzbedarf der Kirchengemeinden durch Zuweisungen 
zu decken. Art, Höhe und Verfahren regelt diese Finanzsatzung. 

§ 1

Zuweisungen 

Die Kirchengemeinden erhalten 

- jährlich Schlüsselzuweisungen zur Finanzierung ihrer laufenden
Aufgaben,
Einzelbedarfszuweisungen in besonderen Fällen (Sonderbedarfs
zuweisungen).

§2

Schlüssselzuweisungen 

(1) Die Höhe der Schlüsselzweisungen an die Kfrchengcrneinden
errechnet sieb nach der Anzahl der Gemeindeglieder und dem von 
der Kirchenkreissynode jährlich festzusetzenden Zuweisungsbe
trag pro Gemeindeglied. Die Zahl der für die Berechnung maßge
blichen Gemeindeglieder wird nach einem einheitlichen Verfahren 
anband der Gemeindegliederlisten für Gemeindeglieder mit Haupt
wohnsitz nach dem Melderecht ermittelt. Umgemeindete Gemein
deglieder finden dabei keine Berücksichtigung. 

Für Gemeinden, in denen die Gemeindegliederzahlen durch
schnittlich pro Pfarrstelle von der Richtzahl 3000 um mehr als 1000 
nach oben oder unten abweichen, wird eine Gewichtung vorge
nommen, und zwar in folgender Weise: 

Bei Gemeinden mit weniger als 2000 Gemeindegliedern durch
schnittlich pro Piarrstelle wird die Gemeindegliederzahl um 50 0/o 
der Differenz bis 2000 erhöht. Bei Gemeinden mit über 4000 
Gemeindegliedern durchschnittlich pro Piarrstelle wird die 4000 
Gemeindeglieder übersteigende Zahl um 50 % der Differenz erhöht. 

(2) Die Schlüsselzuweisungen werden um das Pfarrstellennetto
einkommen und jährlich nachträglich um die örtlich erhobene 
Kirchensteuer gekürzt. 

(3) Minderzuweisungen an den Kirchenkreis führen im laufen
den Jahr nicht zu einer Kürzung der Schlüsselzuweisungen. 

(4) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet,

a) ihr Fina11„verh,iltcn so einzurichten. daß die Schlüsselzuwei
sungen zur Finanzierung der laufenden Ausgaben ausreichen
und

b) Vorsorge für besondere Belastungen der Folgejahre zu treffen.

(5) Die Auszahlung erfolgt in monatlich gleichen Abschlägen
unter Berücksichtigung der nach (1) und (2) ermittelten Beträge. 
Die Abrechnung wird mit der Schlußzahlung vorgenommen. 

§3
Sonderbedarfszuweisungen 

( l) Sonderbedarfszuweisungen können auf Antrag den K.irchen
gemeinden für folgende Zwecke gewährt werden: 

a) Für nachgewiesene, unvorhergesehene und unabweisbare
Schwankungen bei den Haushaltseinnahmen und für beson
dere Einzelfälle;

b) zur Finanzierung von Investitionen für Raumagnabmen (Neu
bauten und erhebliche Instandsetzungen) und Grunderwerb,
soweit keine Zuschüsse eingeworben werden können und keine
höheren Eigenleistungen bzw. Darlehensaufnahmen zuzumuten
sind. Die zuweisungsfähige Mindesthöhe der Investition wird
durch Kirchenkreisvorstands-Bescbluß festgelegt;

c) für zusätzliche Belastungen wegen eines überdurchschnittlichen
Anteils von Bundeswehrangehörigen und deren Familien;

d) zur Deckung eines vorübergehenden Betriebsmittelbedarfs.

(2) i\ntrüge auf Sonderbedarfszuweisungen sind schriftlich an
den Kirchenkreis zu richten: 

nach Absatz 1 Buchst b) für Maßnahmen des Folgejahres bis zum 
1. Mai des laufenden Jahres, bei unvor
hergesehenen Maßnahmen unverzüg
lich nach dem Eintritt;

nach Absatz 1 Buchst. c) bis zum 1. rebruar jeden Jahres. 
nach Absatz 1 Buchst. a) und d) bei Vorliegen des Bedarfs. 

Den i\ntriigen sind begründende Unterlagen (z.ß Haushaltsplan, 
Vermögens- und Schuldenübersicht, Kostenberechnungen, Finan
zierungspläne. Folgekostenberechnungen usw.) beizufügen. 

(3) Über Anträge auf Sonderbedarfszuweisungen entscheidet der
Kirchenkreisvorstand nach Anhörung des Finanzausschusses, soweit 
die Kirchenkreissynode nicht im Rahmen der Haushaltspläne dar
über entscheidet. 

Über Zuweisungen zur Deckung eines Betriebsmittelbedarfs ent
scheidet der/die Leiter/in der Verwaltung. 

(4) Zusagen zur Bereitstellung von Sonderbedarfszuweisungen
gern. (1) b) und c) können ohne besonderen Antrag auch noch im 
1. Folgejahr in Anspruch genommen werden. Auf Antrag kann die
weitere Übertragung bewilligt werden.

(5) Die Auszahlung der Sonderbedarfszuweisungen erfolgt nach
Bewilligung zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme und für lnvesti• 
tionsmaßnahmen als Feblsbedarfsfinanzierung. Evtl. Finanzierungs
überschüsse sind in voller Höhe an den Kirchenkreis zurückzuzah
len. Ansprüche Dritter (Zuschußgeber) bleiben unberührt. 

(6) Anträge, die bis zwei Monate nach Verabschiedung des
Kirchenkreishaushaltsplanes nicht beschieden sind, gelten als 
abgelehnt. 
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§4
Rücklagen-Sonderfonds 

(1) Für Sonderbedarfszuweisungen stehen beim Kirchenkreis
zur Verfügung: 

zu § 3 (1) a) - eine allgemeine Ausgleichsrücklage bzw. laufende 
Haushaltsmittel, 

zu§ 3 (1) b) - Sondermittel für Investitionen, 
zu § 3 (1) c) - ein Sonderfonds für Soldatenkirchensteuer, 
zu § 3 (1) d) - eine Betriebsmittelrücklage. 

(2) Die allgemeine Ausgleichsrücklage dient insbesondere auch
zur Bereitstellung der Schlüssselzuweisungen für den Fall. daß 
Finanzzuweisungen an den Kirchenkreis nicht ausreichen. 

(3) Die Mittel der Rücklagen und Fonds werden aufgebracht:

a) nach den Richtlinien der NEK (s. Ausführungsbestimmungen
zur HKR-V),

b) im Rahmen des Haushaltsplanes und der Haushaltsrechnung
des Kirchenkreises.

(4) Der allgemeinen Ausgleichsrücklage werden zudem über
planmäßige Finanzzuweisungen an den Kirchenkreis zugeführt. 

§ 5
Finanzausschuß 

(1) Der Finanzausschuß besteht aus 7 Mitgliedern. Hiervon
dürfen höchstens 2 Pastoren oder hauptamtliche Mitarbeiter sein. 
Außerdem sind 3 stellvertretende Mitglieder zu wählen, davon 
höchstens 1 Pastor oder hauptamtlicher Mitarbeiter. Sie werden 
von der Kirchenkreissynode für die Dauer einer Legislaturperiode 
gewählt. Die Mitglieder des Finanzausschusses wählen einen Vor
sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 
Bei Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Finanzausschuß rücken 
die jeweiligen Vertreter in der Reihenfolge, wie sie die Wahl ergeben 
hat, in den Finanzausschuß nach. 

(2) Neben den in Art. 30 festgelegten Aufgaben hat der Finanz
ausschuß die Kirchenkreissynode zu beraten. 

(3) Zu den besonderen Aufgaben des Finanzausschusses gehört
die Erarbeitung von Vorschlägen 

- zur Höhe der Schlüsselzuweisungen,
- zur Höhe der Rücklagen / Fonds,
- über die Bereitstellung von Sonderbedarfszuweisungen,
- zur Finanzplanung,
- zur Finanzsatzung.

§6

Auskunftspflicht 

Die Kirchengemeinden und das Rentamt im Kirchenkreis haben 
dem Kirchenkreisvorstand und dem Finanzausschuß die notwendi
gen Auskünfte zu geben und die crfordcrliche11 Unterlagen vorzule
gen. ln,besondcrc sind bis mm 30.6. jeden Jahres eiern Kirchrn
krcis\ orstancl die Haushaltsrechnungen der Kirchengemeinden zur 
Kenntnisnahme vorzulegen. 

§ 7
Rechtsbehelf 

( l I c;egen Entschcidu11gL'n im Hahmcn cli,·scr Satzung kann 
Einspruch eingelegt werden. 

(21 Der Einspruch ist innerhalb eines \!onats beim Kirchen
kreisvorstand schriftlich einzulegen und zu begründen. Die Frist 
beginnt mit dem Eingang der Entscheidung des K.irchenkreisvor
stanclcs bei der Kirchcngcn1cindc bzw. mit dem Tag. an eiern eine 
l'ntsch,·idung als beka11nl�c·gebc11 gilt (vgl.� 'i .\bs. 6). 

(3) Der Kirchenkreisvorstand hat eine Stellungnahme des Finanz
ausschusses einzuholen. Er soll über den Einspruch innerhalb von 
2 Monaten entscheiden. Der Finanzausschuß hat bei seinen Bera
tungen über den Einspruch Vertreter der jeweiligen Kirchengemein
de zu hören. 

(4) Gegen die erneute Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes
ist Beschwerde entsprechend kirchengesetzlicher Regelung zulässig. 

§8

Inkrafttreten 

Die Finanzsatzung in der Fassung dieser 2. Änderung tritt rück
wirkend am 1.1.1989 in Kraft. 

N ordschleswigsche Gemeinde 

Die Nordschleswigsche Gemeinde ist nach Art. 64 Abs. 2 der 
Verfassung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
angeschlossen. 

Die Nordschleswigsche Gemeinde ist eine Freikirche nach däni
schem Recht und hat jetzt eine geänderte Satzung zur Regelung 
ihrer Angelegenheiten neu erlassen. Zugleich ist eine Konventsord
nung beschlossen worden, die hiermit gleichzeitig veröffentlicht 
wird. 

Satzurg 
der 

Nordschleswigschen Gemeinde 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1

Die Nordschleswigsche Gemeinde der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche hat ihren kirchlichen Auftrag innerhalb der deutschen 
Volksgruppe in Nordschleswig. 

§2

Ihre Grundlage ist das Evangelium von Jesus Christus. wie es in 
der Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments gegeben ist 
und durch die Bekenntnisschriften der Ev.-Luth. Kirche. vornehm
lich durch die ungeänderte Augsburgische Konfession von 1530 
und durch den Kleinen Katechismus Martin Luthers, bezeugt wird. 

§3

Die Nordschleswigsche Gemeinde ist der Zusammenschluß der 
im Sinne des dänischen Rechts gebildeten deutschen Freigemein
den. Sie verwaltet selbst ihre Angelegenheiten innerhalb der Gren
zen dieser Satzung und der zuständigen dänischen kirchlichen 
Gesetzgebung. 

H 

Das Verh:iltnis zur Nordelbischcn Ev.-Luth. Kirche ist durch 
Artikel 64 (2) der Verfassung der '.\orclelbischen Kirche. durch§ 19 
des Einführungsgesetzes zur Verfassung und durch .-'\nschlußver
trag geregelt. 

� 5 

In allen f.:ilkn. ii1 denen die vurlic,;cndc Satzung nicht ausreicht, 
kann die Kirchenvertretung die sinngcmäEe Anwendung der Ver
fassung der '.\ordelbischen Ev.-Luth. Kirche und der zu ihr erlasse
nen Ausführungsbestimmungen beschließen. 

� 6 

Die Nurd,chkswigschc Gcrneirnk hat ihren Sitz 111 Tingldf. 
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Die Gemeindeglieder 

§ 7

Die Gemeindeglieder haben Anspruch auf den geistlichen Dienst 
der Gemeinde. Es ist ihr Recht und ihre Pflicht, am Leben der 
Gemeinde tätigen Anteil zu nehmen. 

§ 8

Gemeindeglied kann jeder in Dänemark wohnhafte evangelische 
Christ werden, der in verbindlicher Weise schriftlich seinen Beitritt 
erklärt. Über seine Aufnahme entscheidet der Kirchenvorstand. 
Kinder von Gemeindegliedern werden durch die Taufe Glieder der 
Gemeinde. 

§ 9

Die Mitgliedschaft erlischt: 

1. bei Aufgabe des Wohnsitzes in Dänemark,

2. durch Austritt aus der Gemeinde - die Austrittserklärung ist dem
Kirchenvorstand gegenüber schriftlich abzugeben. Sie bewirkt
die dauernde Befreiung des Ausgetretenen von allen Leistungen,
die auf seiner Zugehörigkeit zur Gemeinde beruhen. Die Kir
chensteuerpflicht erlischt mit Ende des Monats, in dem der
Austritt erklärt worden ist. Der Ausscheidende hat keinen
Anspruch auf einen Teil des Gemeindevermögens,

3. durch Ausschluß. - Wenn der Kirchenvorstand aus zwingenden
Gründen den Ausschluß eines Gemeindegliedes beschließt, hat
der Betroffene binnen 4 Wochen das Recht der Berufung an die
Kirchenvertretung. Diese entscheidet endgültig.

§ 10

Mit dem erreichten 18. Lebensjahr besitzt ein Gemeindeglied das 
Wahlrecht, mit dem 21. Lebensjahr die Wählbarkeit (vgl. § 16). 

§ 11

Die Gemeindeglieder tragen ihre Gemeinde auch in wirtschaftli
cher Hinsicht. Bei Steuerfähigkeit des Gemeindegliedes ist die 
übliche örtlich erhobene Volkskirchensteuer als Mindestbeitrag an 
die Norschleswigsche Gemeinde zu leisten. Besondere Belastun
gen, die einem Mitglied auf Grund seiner Zugehörigkeit zur Nord
schleswigschen Gemeinde von Seiten der dänischen Volkskirche 
auferlegt werden, trägt auf Antrag die Gemeinde. 

Die Kirchenvertretung 

§ 12

Die Kirchenvertretung besteht aus den Mitgliedern des Kirchen
vorstandes und den gewählten und berufenen Vertretern. 

§ 13

Das Amt des Vertreters ist ein Ehrenamt der Gemeinde. Die 
Vertreter sollen ihr Amt in Bindung an das Wort Gottes und das 
Bekenntnis in Verantwortung vor der Gemeinde führen. 

§ 14

1. Jede Ortsgemeinde wählt für je 20 Hausstände, die der Nord
schleswigschen Gemeinde angehören, 1 Vertreter, jedoch höch
stens 6 für ein Kirchspiel. Kirchspiele, in denen weniger als 20
Hausstände der Nordschleswigschen Gemeinde angehören, kön
nen mit einem oder mehreren benachbarten Kirchspielen zu
einem Wahlbezirk zusammengelegt werden. In besonderen Fällen
kann auch ein Wahlbezirk mit weniger als 20 Hausständen
gebildet werden.

2. Der Kirchenvorstand kann darüber hinaus weitere Mitglieder in
die Kirchenvertretung berufen, jedoch nicht mehr als 10.

3. Die Wahlen erfolgen in Gemeindeversammlungen der Wahlbe
zirke unter Leitung des zuständigen Kirchenältesten.

4. Nähere Bestimmungen trifft der Kirchenvorstand.

§ 15

Der Kirchenvorstand kann die Ausübung des Wahlrechts und 
das Recht der Wählbarkeit solchen Gemeindegliedern versagen, 
die mit Vorbedacht die kirchlichen Ordnungen verletzen oder nicht 
achten. sondern sich beharrlich vom kirchlichen Leben fernhalten 
oder sich weigern. die kirchlichen Lasten mitzutragen. Die Betrof
fenen haben binnen 2 Wochen das Recht der Berufung an die 
Kirchenvertretung. Diese entscheidet endgültig. 

§ 16

Wählbar zu Vertretern sind alle Gemeindeglieder. die 

1. am Wahltage das 21. Lebensjahr vollendet haben,

2. durch treue Teilnahme am Leben und der Arbeit der Gemeinde
kirchliche Einsicht und Erfahrung zeigen und

3. bereit sind, bei der Einführung in ihr Amt das Gelöbnis abzule
gen und die einem Vertreter nach der kirchlichen Ordnung
obliegenden Dienste in der Gemeinde zu übernehmen.

§ 17

Das Amt der Vertreter beginnt mit ihrer Einführung. Sie findet in 
einem Gemeindegottesdienst statt. Sie haben dabei vor der Gemein
de folgendes Gelöbnis abzulegen: 

„Ich gelobe vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, das mir 
anvertraute Amt als Kirchenvertreter in der Nordschleswigschen 
Gemeinde im Pfarrbezirk N. getreu dem Bekenntnis der evange
lisch-lutherischen Kirche und gemäß den kirchlichen Ordnun
gen gewissenhaft auszurichten, der falschen Lehre, der Unord
nung und dem Ärgernis in der Gemeinde zu wehren und allezeit 
das Beste der Gemeinde zu suchen.'' 

So frage ich euch: Seid ihr bereit, dieses Gelöbnis abzulegen, so 
reiche mir ein jeder die rechte Hand und spreche: 

Ja, mit Gottes Hilfe. 

§ 18

Das Amt des Vertreters endet mit: 

1. seinem Fortzug aus dem Kirchspiel, in welchem er gewählt ist,

2. dem Ablauf seiner Amtszeit (vgl. § 19),

3. der Niederlegung des Amtes.

4. seiner Entlassung aus dem Amt gemäß § 15.

§ 19

Die Vertreter bleiben 6 Jahre im Amt. Alle 3 Jahre scheidet die 
Hälfte aus. Das Ausscheiden wird erstmalig durch das Los bestimmt. 

Bis zur Einführung von neuen Vertretern bleiben die bisherigen im 
Amt. 

§ 20

Scheidet ein Vertreter während seiner Amtszeit aus. findet eine 
Nachwahl gemäß§ 14, 3 statt. Der so Gewählte tritt auch im Sinne 
des § 19 an die Stelle seines Vorgängers. 

§ 21

Die Kirchenvertretung ist dazu berufen, das gesamte kirchliche 
Leben der Nordschleswigschen Gemeinde zu pflegen, den Pfarrbe
zirken Anregungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu geben und sie 
darin zu fördern sowie von sich aus gemeinsame Arbeiten in 
Angriff zu nehmen. 
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Sie entscheidet endgültig in allen Fragen der Gemeinde, soweit 
nicht durch den Anschlußvertrag anderes bestimmt ist. 

§ 22

Die Kirchenvertretung wählt jeweils auf 6 Jahre in geheimer 
Wahl: 

1. den Vorsitzenden der Gemeinde und den Geschäftsführer. Wenn
diese aus der Mitte der Kirchenvertretung genommen werden.
scheiden sie als Vertreter ihres Wahlbezirkes aus. Es findet eine
Nachwahl gemäß§ 20 statt,

2. je einen Stellvertreter für den Vorsitzenden und den Geschäfts
führer,

3. aus ihrer l\litte die Kirchenältesten und deren Stellvertreter auf
Vorschlag der Vertreter aus dem betr. Pfarrbezirk,

4. aus ihrer Mitte einen theologischen und einen nichttheologi
schen Vertreter für die Synode der Nordelbischen Ev.-Luth.
Kirche und deren Stellvertreter,

5. 2 Revisoren und deren Stellvertreter.

Der Vorsitzende der Gemeinde muß ein Nichttheologe, sem
Stellvertreter muß ein Pastor sein. 

§ 23

Die Kirchenvertretung beschli(-ßt über: 

1. Erwerb. Belastung und Veräußerung von Grundeigentum und
grundstücksgleiche Rechte,

2. außerordentliche Benutzung des Vermögens, die dessen Bestand
verändert,

3. Aufnahme von Anleihen. die nicht in dem laufenden Rech-
nungsjahre beglichen werden können,

4. Erhebung gerichtlicher Klagen sowie Abschluß von Vergleichen,

5. Verzicht auf Rechte der Gemeinde,

6. Verwendung von kirchlichen Mitteln zu anderen als bestim
mungsgemäßen Zwecken,

7. Neubauten und Veränderungen, soweit es sich nicht um lau
fende Instandsetzungen handelt,

8. Errichtung und Aufhebung von Stellen für Pastoren, Beamte,
Angestellte und Hilfskräfte,

9. den Haushaltsplan, Erhebung von Steuern und besonderen
Umlagen, Annahme der Jahresrechnung sowie Entlastung des
Geschäftsführers und des Kirchenvorstandes.

10. Berufung der Pastoren, Errichtung und Anderung der Pfarr
bezirke,

11. Auflösung der Gemeinde sowie Kündigung des Anschlußver
trages.

Der Kirchenvorstand 

§ 24

Der Kirchenvorstand ist das ausführende Organ der Kirchenver
tretung sowie der Gesamtgemeinde. Er vertritt die Gemeinde nach 
außen wie nach innen. In seiner geistlichen Verantwortung wacht 
er darüber, daß die Kirchengemeinde ihren Auftrag wahrnimmt. 

In den Aufgabenbereich des Kirchenvorstandes fällt insbesondere: 

1. die Vorbereitung der Sitzungen der Kirchenvertretung sowie der
Entwurf des Haushaltsplanes,

2. die Ausführung der Beschlüsse der Kirchenvertretung sowie der
Vollzugsbericht an diese,

:l. die Verwaltung der Gemeindekasse. des kirchlichen Vermögens 
mit EinschluG der kirchlichen Stiftungen, welche nicht stiftungs
gemäß eigene Organe haben, und die laufende Unterhaltung des 
Gemeindeeigentums, 

4. die Wahrnehmung der Aufgaben der Kirchenvertretung außer
halb ihrer Sitzungen - handelt es sich um Angelegenheiten,
welche einen Beschluß der Kirchcn\'ertretung erfordern. kann
der Kirchenvorstand in dringenden Fällen vorläufige l\egelung
treffen, wenn die Einberufung der Kirchenvertretung untunlich
erscheint. Die Kirchenvertretung muß in ihrer nächsten Sitzung
über die so getroffenen Maßnahmen entscheiden,

5. der Verkehr mit den zuständigen Stellen der Nordelbischen
Ev.-Luth. Kirche sowie mit dänischen Behörden. wo es um
Anliegen der Gesamtgemeinde gehl.

6. die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Gemeinde,

7. die Anstellung, Beaufsichtigung und Entlassung kirchlicher Ange
stellter, soweit nicht Rechte Dritter entgegenstehen,

8. die Besetzung vakanter Ffarrstellcn die Prüfung der eingegange
nen Rewerbungcn und die Präsentation nach Fühlungn;ihrne mit
dem Bischof für Schleswig und nach Anhörung der Vertreter des
betr. Ffarrbezirks.

§ 25

Der Kirchenvorstand bildet einen geschäftsführenden Ausschuß, 
bestehend aus dem Vorsitzenden der Gemeinde, dem stellvertreten
den Vorsitzenden und dem Geschäftsführer. Der Stellvntrcter des 
Geschäftsführers nimmt an den Sitzungen beratend teil. Ist der 
Stellvertreter des Vorsitzenden der Gemeinde nicht zugleich Senior, 
so nimmt auch dieser mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 
Weitere Ausschüsse können nach Bedarf gebildet werden. 

§ 26

Der Kirchenvorstand besteht aus: 

1. dem Vorsitzenden der Gemeinde, seinem Stellvertreter und dem
Geschäftsführer.

2. 1 Kirchenältesten aus jedem Ffarrbezirk,

3. den Pastoren der Gemeinde.

§ 27

Den Vorsitz in den kirchlichen Körperschaften und im geschäfts
führenden Ausschuß führt der Vorsitzende der Gemeinde. Die 
übrigen Ausschüsse wählen ihren Vorsitzenden aus ihrer Mitte. 

§ 28

Der Kirchenvorstand wird mindestens viermal, die Kirchenvertre
tung mindestens zweimal im Jahr, vom Vorsitzenden einberufen. 
Die Einberufung muß erfolgen, wenn der Bischof für Schleswig 
oder die Kirchenleitung oder der Pastorenkonvent oder ein Drittel 
der Mitglieder es unter Angabe des Zweckes verlangt. Die Einla
dungen müssen die Tagesordnung enthalten und sollen in der Regel 
8 Tage vor der Sitzung in Händen der Mitglieder sein, Die Einla
dungen sind auch dem Bischof für Schleswig zu übersenden. 

§ 29

Die Sitzungen werden mit Lied und Gebet eröffnet und geschlos
sen. Die Sitzungen des Kirchenvorstandes sind nicht öffentlich. Die 
Sitzungen der Kirchenvertretung sind allen Gemeindegliedern 
grundsätzlich zugänglich. Für einzelne Sitzungen oder Verhand
lungsgegenstände kann die Öffentlichkeit durch Beschluß in nicht
öffentlicher Sitzung ausgeschlossen werden. 

Der Bischof für Schleswig sowie Bevollmächtigte der Nordelbi
schen Ev.- Luth. Kirche sind berechtigt, an den Sitzungen mit 



Nr. 16 G\ Oßl. 1989 Seite 205 

beratender Stimme teilzunehmen. Sie müssen auf Verlangen jeder
zeit gL·hiirt werclrn. jeck, \litgliccl ist wrpllichtet. über die I um 
VursiPc•11drn als vertraulich lwzciclmeten \,-rh;rndlungsgegc11,ti111ck 
Verse Im icgenheit zu bc1, ahren. 

§ 30

Der Kirchenvorstand ist beschlußfähig. wenn die Hälfte. die 
Kirchc11\'crtctung. wenn mehr als ein Drittel der Mitglieder arrn,·
send i,t. Ist zu t·iner Sit;ung au! die erst,· Ei11ladu11g hin diL' ;ur 
GcschluEfassu11g erforderliche Anzahl der \litglicdcr nicht erschie
nen. so ist eine zweite Sitzung anzuberaumen. die ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig ist. In der Einladung 
ist darauf hinzuweisen 

ßc,chlussc wndcn. ,m,·t·it in dn Sat;ung 11icht ausdrücklich 
anders bestimmt ist. mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt die \'orlage als abgelehnt. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 

Bc5chlüsse. die sich auf eine Satzungstinderung beziehen. i:rfor
dnn l'ine Mehrheit cnbprcchcml § 38 1\b,. 1. Salz 2. 

Die Beschlüsse der kirchlichen Kürperschalte11 sind in ein \'er
hand lungsbuch einzutragen. Die Niederschrift ist vorzulesen und 
nach Genehmigung von dem Vorsitzenden und mindestens einem 
Mitglied zu unterschreiben. 

1\u,krtigu11gc11 \Ull l'rku11den wL-rden nam,·ns dn Körpcr,clial
ten rnn dem Vorsitzenden oder seinem Stellw;treter unterzeichnet. 
Zur \'ornahme von Rechtsgeschäften, durch wtlche Verpflichtun
gen für die Gemeinde übernommen werden. bedarf der Vorsitzende 
der \lit\\"irkung des Geschäftsführers oder eines Kirchenältesten; 
dassl'llw gill für Vollmachtrn. 

lm tibrigcn werden fü·,chlüsse der kirchl1chrn Kiirpersch:!llrn 
durch A.uszüge aus dem \'erhandlungsbuch beurkundet, welche der 
Vorsitzende beglaubigt 

§ 33

Der· Kirchenvorstand kann vinc Gemeindeversammlung für die 
gat11L· Gcmcimk oder für L·i111clne Teile ckr Grnieinde einlwrukn. 
um \\llhtigc Vorkomnrni,,c in clcr Gcmcimlc mitzuteilen uclcr um 
die \'ersammlung über geplante Neuerungen zu hören. 

§ 34

Der Kirchenälteste 1st \Crpflichtct rm F.im-ernchmcn mit dem 
l'ast,,r LiiL· Vertreter ihrt, l\oirks rnincleslens c·irrnral jiihrlich Lu,a111 
nH:t1turuten. Zu cinc·r clit·sLT Zusamnwnkiml'tc sind der \·ur,it1-
ende und der Geschäftsführer einzuladen. 

Die Pastoren 

§ 35

Der Pastor sammelt und leitet die Gemeinde durch die Verkündi
gung des Wortes Gottes und die Verwaltung der Sakramente. Er ist 
in seiner geistlichen Amtsführung im Rahmen der kirchlichen 
Ordnung selbständig und nur an sein Ordinationsgelübde gebunden. 

§ 36

1. Der Pastor hat das Evangelium lauter und rein zu verkündigen
und die Sakramente stiftungsgemäß zu verwalten. Er hat nach
der geltenden Ordnung den Gottesdienst zu leiten und die
kirchlichen Handlungen zu vollziehen. Er hat sich um christli
che Unterweisung zu mühen und soll gewissenhaft Seelsorge
üben, dazu auch seine Gemeindeglieder treu besuchen und
Beichte hören. Er soll die Gemeindeglieder für die Mitarbeit in
den Aufgaben von Gemeinde und Kirche gewinnen.

2. Es wird rnn ihm erwartet daß er im täglichen Umgang mit dem
Worte Gotk, und im Gebet kht und ein christliches ramilicn
lehrn ILihrt

3. Er ist zu \'erschwiegenheit über alle Angelegenheiten seines
Dienstes. die vertraulich sind. \erpflichtet. Das Beichtgeheimnis
muß unbedingt gewahrt werden.

4. Im iihrigen gelten für die Amtsführung der Pastoren die Bestim
nw11gc11 der Vcrfassu11g dn :-.:onlL·lbischcn h - Luth. Kirche
unlcr Bc-rücbicbtigung der besu11den:11 Gegehcnhcitrn der Nord
schleswigschen Gemeinde.

§ 37

Die Pastoren bilden einen Km·ent. Die Teilnahme am Konvent ist 
wrhindli,·h Zum Konvcnl gchiirc•n die aklivcn l'a,lcirrn Lkr Nord
schleswigschen c;crncindc und auf ihrrn Antrag die· Pastoren der 
deutschen Stadtgemeinden innerhalb der dänischen Volkskirche. 
Der Koment gibt sich im Einvernehmen mit dem Bischof für 
Schleswig eine Konventsordnung 

Der Konwnt wählt unter dem \orsitz des Bischofs aus der Mitte 
der Pasturu1 der '.\lordschlc,11 ig,L·hcn Gernei11dc ,tut 6 ]ahtT rnit 
der Miiglichkcit der Wiedcn,alil den Srnior. Fiir lkn Senior ist ein 
Stellvertreter w wählen. Die ,\ufgaben des Seniors sind in der 
Konventsordnung zu regeln. 

Schlußbestimmungen 

Bei Enbchcidungen. die dc11 Bestand der Gcrncinclc betreffen 
Kündigung des Anschlufsvertrages und Auflösung der Gemeinde 
sind innerhalb eines Monats Z\\Ci Sitzungen der Kirchenvertretung 
abzuhalten. Es bedarf dazu in beiden Sitzungen der Anwesenheit 
von drei Yierteln der Mitglieder und einer \lehrheit von drei 
Vierteln der :1hgcgchcnen Sli111111t·n. 

Die Grmcimlc bnn nicht werdc11. solange 40 Haushalls-
vorstände oder mindestens 100 Gemeindeglieder den Fortbestand 
der Gemeinde fordern. 

Bei Auflösung der Gemeinde ist eine Aufteilung des Vermögens 
unter die Gemeindeglieder au-.geschlossen. Da� \-ermögen fällt an 
eine clcut-.clw kirchliche Arhcit in '\lordschlcswi1.; ()(kr ist für eine 
solche 11ul'11 ins Lebrn zu rufende m hinlcrlcgc11. 

§ 39

Diese A.nderung der Satzung\ om 9. März 1978 tritt mit dem Tage 
der Genchmi1rnng nach Maßgabe des AnschluEµe,L'tzcs in Kraft. 

H. Wol f fhechel
Vorsitzender

Pastor G. Irgens 
stcllvertr. Vorsitzender 

F. Beuschau
Geschäftsführer

Hiermit wird bestätigt, daß die Satzung der Nordschleswigschen 
Gemeinde in der am 23. November 1988 beschlossenen Fassung 
durch das Nordelbische Kirchenamt genehmigt ist. 

Kiel, den 1. Dezember 1988 

(Siegel) 

Az.: 1370 - W II 

Nordelbisches Kirchenamt 

Dr, Stiller 
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Konventsordnung 

§ 1

Zum Kom ent gehören die akti\·en Pastoren der '.\ ordschleswig
schrn Gemeinde und auf ihren Antrag die Pastoren der S1:1dtgc
mcindcn innerhalb der dänischen Volk,kirchc. \'ikarc. clic in 
Nordschleswig tätig sind. nehmen als Gäste teil. Die Teilnahme am 
Konvent ist \ erbindlich 

§ 2

Der Konvent der akiivcn Pastoren tritt dreimal im Tahr zusam-
1m·11: darüber hinaus treffen 1fü· akt ivc·11 l\1storc·11 zu \\citcrc11 
Konventen nach Bedarf zusammen. Der Konvent ist einzuberufen. 
wenn drei oder mehr \füglieder dieses beantragen. Zu mindestens 
zwei Konventen im lahr wndcn die l'astrJrcn i.R. c·ingelaclcn. /\111 
Jahresausflug nehmen die Ehefrauen/Ehemänner, die Pastorenwit
wen und die Pastoren i.R. teil. 

Zum Konn·nl wird unter Angabe der Ti1gcsord11Lrng eingeladen 
Über die Durchführung der Tagesordnung wird zu Beginn des 
Konvents beschlossen. Es ist ein Protokoll zu führen. Die Einla
du11g einsschlicl�lich Entwurf dc-r Tagcsordnung und das Prntukoll 
werden dem Bischof für Schleswig zur Kenntnis übersandt. 

n 

Die Konwnle finden, soweit möglich. in den Pastoraten statt. 
Wenn in besonderen Fällen l'nkosten entstehen. trägt diese die 
l\Drclschlcswigschc Crn1cinde i11 der gleichen Weise. wie es i11 der 
r\ordelbischcn Kirche ublich ist. Die fahrtcn zu den Kom cnlcn 
sind Dienstfahrten. 

H 

Der Konwnt wählt unter dem Vorsitz des Bischofs aus der \litte 
der Pastoren der Norclschlcswigschcn Gemeinde auf sechs /ahrc 
mit der Möglichkeit der Wicdnwahl ck11 Scniur. l)cr K1it11Tt1l 
schlägt auf der Wahlsitzung die Kandidaten für das Senioramt vor. 

Für den Senior ist entsprechend der Seniorwah I ein Stelh ertreter 
zu wählen. 

§ 5

Der Hi,chof ftir :--d1lcswig delegiert die'. Dienstaufsicht 11\ier die 
Pastoren der Nordschleswigschen Gemeinde auf den Senior. Der 
Senior lädt zu den Konventen ein und leitet sie. Er berät die 
\11gehiirigc des Konvents scc·lsorgcriiLh in dienstlichen und per
sönlichen Angelegenheiten. Er regelt den Urlaub der Pastoren. 

� f, 

Der Sernor vertritt den Konvent gegenüber der Nordelbischen 
Kirche, dem Verein zur Förderung der kirchlichen Versorgung in 
'.\urdschkswig, dem Kirclw11,m1t der El<D (Kirchliches :\ußen
amt), der dünischen Volkskirche und den Organen der deutschen 
\linderheit. 

Unbeschadet ihrer Rechte und Pflichten als Pastoren der däni
schen Volkskirche sollen die Pastoren der dcutschrn Stadtgcmein
dcn ihren Urlaub dem Senior i.lm.cigcn und ihrm Schrilt\crkchr 
mit der Nordelbischen Kirche, der EKD und dem Verein zur 
Förderung der kirchlichen Versorgung in \Jordschleswig dem Senior 
/Ur I<ennlnis geben 

§ 8

l)cr Bischof für Schleswig bnn ggf. drn Komc·nt einberufen und
die Leitung der Tagung übernehmen. 

Beschlossen am 22. l\lai 1089 auf dem Knivsherg 

Dr. Stiller 

\L.: 1370 - W II;\\ 1 

Ste 11 en a ussc h reib u ngen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der K i rchengemeindt Dän ischenhagcn im K.irc·hcn
kreis Eckernförde wird die 2. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in 
Kiel-Schilksee zum 1.9.1989 vakant und ist umgehend mit einem 
l'astor uclcr einer Past1Jri11 zu bc·,ctzen. [kr gcgcm1 ,irligc Pfarrstel
leninhaber tritt zum 1.9.1989 in den Ruhestand. Die Besetzung 
erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Die Kirchengemeinde Dänischenhagen liegt im östlichen Bereich 
des Kirchenkreises Eckernförde. Der Bezirk dieser Pfarrstelle 
(Schilksee/Strande) umfaßt den Ortsteil Schilksee der Stadt Kiel 
sowie das Dorf Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Zur 
Kirchengemeinde Schilksee/Strande gehören rd. 4.400 Menschen. 
Ein kirchliches Zentrum mit Kirche, Gemeinderäumen, Kindergar
ten. Pastorat und Räumen für den Kreis der Mitarbeiter ist vorhan
den. Der Kirchenvorstand erwartet eine Bewerberin/einen Bewer
ber, die/der aus Überzegung und mit Freude die biblische Verkündi
gung übernimmt und die vielfältigen kirchlichen Arbeiten auf allen 
Ebenen des Gemeindelebens in Zusammenarbeit mit den Mitarbei
tern leistet. Schilksee und Strande haben hohen Freizeitwert. Alle 
weiterführenden Schulen sind gut erreichbar. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Eckern
förde. Schleswiger Straße 33, 2330 Eckernförde. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Aus
kLinftc erteilen Pas11Jr Krüger. Kirchcnslraf�e 5, 2307 IJiinischcnha
gcn, Tel. 0-1349/336. und Propst Dr. K.11uth, Pferdemarkt 20 a, 2330 
Eckernförde. Tel. 0-1351/810 53 (dienst!.) oder 04351/23 51 (privat). 

Ablauf der Bcwuhungsfrist Vier \\'1Jchcn nach Ersclll'im·n die
ser Ausgabe des Gesetz- und \'erordnungsblattes. 

Az.: 20 Dänischenhagen (2) - P III / P 1 

In der Kir chengemeinde Petersdorf a uf Fehmarn im 
Kirchenkreis Oldenburg ist die Pfarrstelle vakant und umgehend 
mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren-Ehepaar 
in einem jeweils eingeschränkten Dienstverhältnis - 50 % - zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes. 

Petersdorf ist ein zentraler ländlicher Ort auf der Insel Fehmarn, 
die seit 1963 durch die Fehmarnsundbrücke als Teil der Vogelflugli
nie mit dem Festland verbunden ist. Grund- und Hauptschule 
befinden sich am Ort; alle weiterführenden Schulen in der nahege
legenen Stadt Burg auf Fehmarn. Die Kirchengemeinde hat ca. 
1.600 Gemeindeglieder und umfaßt neben dem Ort Petersdorf 
mehrere Dörfer. Zur Kirchengemeinde gehört ein Kindergarten mit 
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20 Plätzen. In der Gemeinde arbeiten: Eine Kindergärtnerin mit 

zwei J-lclfl'ri1111en, ein Kü,tcr. ein Fricdlwfsarbcitcr, eine Gc11wi11-
desckrctärin sowie ein m·hcnamtlicher Organist. Sornmcrtaµs 11er
den Gottesdienste und Konzerte verstärkt rnn Urlaubern besucht. 

Das zur Verfügung stehende geräumige Pastorat mit Garten und die 
Gemeinderäume sind rnr einigen Jahren vollständig reno1·iert 
worden wie auch die schöne alte St. Johannis Kirche aus dem 
13. jahd1undert. Die Gemeinde wünscht sic·h einen Pastor oder
eine l\1,torin oder l'in Pa,t01-cn-Ehcpa:tr ciL·r· bzw. die hz11 cla,
neben dem Auftrag der gottesdienstlichen \'crkündigung und Seel
sorge die Kinder-, Jugend- und Altenarbeit fortsetzt. Auf Grund der
ländlichen Prägung der Gemeinde wird die Bereitschaft erwartet.
sich auf das Leben und die Fragestellungen dörflicher Gemein
schaft einzulassen.

Bewerbungen mit au,führlichern, handgL·,chricbencn Lchen,lauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des h.irc·hcnkrcisc:s Oldenburg. 
Kirchenstr. 7, 2430 Neustadt (Holst.). Weitere Unterlagen sind auf 
Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen der stellvertretende 
Vorsitzende des Kirchenrnrstandes, Herr :''1ühle, Gehren 3. 2449 
Petersdorf a.F., Tel. 04372:531, der Kirchenrnrsteher, Herr Franck. 
244CJ FIL1ggcrtcich a.L Tel. 04372/349, und Propst Vonthei11. Kir 
chcn,tralk 7, 2430 Neustadt (Holst.), Tel. 04561/6037 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az. 20 Petersdorf auf Fehmarn P II / P 1 

In der Kirchengemeinde  Keitum/Sylt im Kirchenkreis Süd
tondern ist die 2. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in Wenningstedt auf 
Sylt vakant und umgehend mit einem Pastor oder einer Pastorin zu 
beoL'lll'll Die Besc!zunt-! erfolgt durch Wah I de;, I<irchcnvorstamks 

i .800 Einheimische ,uchcn den guten Hirten oder di,· gute 
Hirtin. Die vielen Badegäste wollen Kirche zum Mitmachen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Südton
dern. Osterstraße 17. 2262 Leck. 

\\'citcn' Unterlagen sind auf Anforckn111g einzureichen. \u,
künflc erteilen Pastor Gic,cn, l'rocstwai 20. 2280 Keiturn/Sylt-Ust. 
Tel. 04651/3 17 13, Pastor z.A. Knees, Kampende 48 c, 2280 Sylt
Ost!Tinnum, Tel. 04651. 3 12 81, und Propst Henrich, Osterstraße 
17. 2262 Leck, Tel. 04662/23 97.

:\hl,lllf der l\cwcrh1mg,frist: Sechs \\'/lc'lll'n nach Ersclll'inL'l1

dic,LT \usgabc des Gc;.L't7- und Vcrordnung,blattes. 

Az.: 20 Keitum/Sylt (2) - P III / P 1 

In der Kirchengemeinde Kal tenkirchen im Kirchenkreis 
Neumünster wird die 4. Pfarrstelle mit dem Dienstsitz in Schmal
feld vakant und ist zum 1. Oktober 1989 mit einem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des 
Kirchenvorstandes. 

Da die Kirchengemeinde 5 Pfarrstellen hat und einen gemein
samen Kirchenvorstand, ist ein gutes Maß an Teamfähigkeit 
erwünscht. Die Pfarrstelle umfaßt die Dörfer Schmalfeld mit der 
1970 erbauten Gnadenkirche, Lentföhrden und Nützen (wo im 
14-tägigen Wechsel Gottesdienst abgehalten wird), Struvenhütten
und Hasenmoor. insgesamt ca. 3.800 Gemeindeglieder. In Schmal
feld besteht eine Grundschule. Alle anderen Schulen sind in
Kaltenkirchen (ca. 6 km entfernt) per Schulbus zu erreichen. Die

Gemeinde wünscht sich einen Pastor oder eine Pasrorin. der bzw. 
die die hestehrndc Arbeit \,eitt'rfuhrl in der ßindt111g an die Bibel 
und den aukrstandenen llcrrn Sie legt Wert darauf. daE die 
gewachsenen \'crbindungcn zur Kindcr-Evangclisations-ßewegung 
(Schulung und Vorbereitung der ehrenamtlichen l\litarbeiter in der 
Kinderarbeit). zur Deutschen '.\lissionsgemeinschaft (1 Praktikan
tenstelle für ,\Jissionskandidaten) sowie zur Gemeinschaft in der 
Landeskirche und der Freikirche (Veranstaltunµen auf Allianz
ebene) wcitc'r bestehen bleibrn. :\eben ckr KindL·r- und jungschar
arbcit, die durch ehrenamtliche \litarbcilcr gl'tra)Ll'll wird, trifft sich 

ein Jugendgebetskreis und sonnabends in der Teestube ein Kreis 
junger Leute ab Konfirmandenalter. Das Angebot für Erwachsene 
besteht in der Bibelstunde, einem Gebetskreis für Erwachsene und 
dem Ehepaarkreis. Die Seniorenclubs von Schmalfeld und Hasen
moor trcffrn sich in der Gnacknkirche. Aulkrckm µibt es L'inen 
l'osaunencli,n 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Neumün
ster, Am Alten Kirchhof 5, 2350 :\eumünster 1. \\'eitere Unterlagen 
sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor Le 
Jcunc, Kirclll'nsir. 7, 2358 Kaltc'nkirchcn, Tel 041lll/25 19. und 
Propst Jürgc·11,L'n, Arn Alten h:irclihuf 10. 2350 i\c·unmünstcr, Tel. 
04321/4 98 34. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und \'erordnungsblattes. 

Az.: 20 K,iltenkirchen (4) - l' 11 P 1 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Neumünster für 
Jugendarbei t  ist vakant und umgehend mit einem Pastor oder 
einer Pastorin zu besetzen. DiL' ßesclzung erfolgt durch Berufung 
des I<irchc·11k1cisvorstandes aut Zeit. 

Diese Pfarrstelle ist verbunden mit einem Gemeindeauftrag im 
Bereich der . .\nschar-Kirchengcmeinde Neumünster Gesucht wird 
eine Pastorin oder ein Pastor. clie bzw. der Mut und Freude an der 
Arbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen l\litarbeitern in der 
Jugendarbeit unseres Kirchrnkrcis,·s hat. Di('Se 111,ichtrn durch sie 
bzw. ihn gl'i(irdcrt wc-rdcn ulll1 zusammen rnit ihr bzw. ihm 
erfahren. daG theologische \ iclfolt geistlicher Eeichturn bed1:utct. 

Die Bewerber bzw. Bewerberinnen sollten Erfahrung in der evange
lischen Jugendarbeit haben. Eine Wohnung steht zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 

sind zu richtrn an den Kirchcnkrcisvorstand des Kirchenkreises 
Ncu111Linskr .. \m Alten Kirchlrnl 'i. 2.150 Neumümtcr 1. Weitere 
Unterlagen oind auf ;\nforderun;,: cinzun:ichcn. ,\uskünftc erteilt 
Propst Jürgensen, Am Alten Kirchhof 10, 2350 ;\'eumünster 1, Tel. 
04321/49834. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az: 20 Jugendarbeit Neumünster - P II / P 1 

Das Zentrum für Weltmission und kirchlichen Weltdienst der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche sucht sofort für einen Dienst in der 
Kirche von Papua- ;\leuguinea einen Pastor, der mit seiner 
Familie bereit ist, sich in eine vielschichtige Aufgabe einzulassen. Er 
wird unter einem neuguineischen Propst in einem Kirchenkreis mit 
vielen Mitarbeitern/innen vor einer Vielzahl von Herausforderun
gen stehen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung durch die Kir
chenleitung auf Zeit. 
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Ein Haus mit Grundmobi l iar ist vorhanden .  Für schulpfl ichtige 
Kinder gibt L's die M iig l i ch kl'ii. eine d cubc'hc l n ternalsschu il'  im 
Lande zu besuchen. 

Bewerber \ erpflichtrn sich zu einem 4-jährigcn Dienst in Über
see. mzügl ich einer a11gc·mcsscnt11 OricllliLTungsp! 1 ;isc i n  Eu rupa 
bzw. Australien. Eine \'erlängerung um jeweils 3 Jahre nach der 
1 .  Dirnstperiode ist möglich und wünschenswert. 

Bewerbungen JI1 il ausfuhr! ichc 111 .  handgc,chricbc11c 11 Lebenslauf 
sind zu richten an d ie  Kirchenleitung der :\ordelbischen Ev.-Luth . 
Kirche über den Vorstand des :\ordelbischen Missionszentrums, 
Agc1Lhc - Lasch -Wcg 1 6. 2000 Hamburg 52. Weitere Lntcrl agen s illd 
auf . .\nforderung einzureichen. Auskünfte ertei len Pastor H. Gericke. 
Neuguinea-Referat des \!MZ, Tel .  040/88 30 00 34. und Direktor 
l'astur P.G .  Butt ler. Aplhe Lasch-Wrg Hi . 2000 Hi!mburg S2. Tr i. 
04U i'i8 30 00 3 1 .  

Ablauf der Bewerbungsfr ist : \'ier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe cks Gesell und Vn"rclnungsh lattes .  

Az .  20 NMZ / 18) - P I I / P 2 

. \uf Billen der Parediiizcsr der E v a n ;u· l i s c h - L u t h c r i s c lw n  
K i r c h e  i n  Ta n s a n i a  i O s t a fr i k a )  sucht das N orck lb ischc \l is 
s ionszentrum einen Pastor mit Gemeindeerfahrung. d er bereit ist 
sich ab Tanuar 1 990 nach Tansania rufen zu las,en Er so l l  d ie  
vabnl gewordene 'vl is, iunarsste l l c  i n  Kigunigoni  üb,· r:1c h 1n rn D ie  
Besetzung erfolgt d u rch Berufung durch di e Kirchenleitung auf 
Z eit . 

Zu seinen :\ufgabrn im l{ah111l'll der /usamm,·1E1rbcit 1 11 i t  ck: r  
Kirche am On gehören 

clic Gcmcinclcarbeit  in der Kirchengemeinde KwakDa zusammen 
mit Evangclislcn unu Kirchcrn·urstchern 

- die b ibl isch-theologische Zurüstung von 'vl itarbeitern,

- die M i!h i ltc tlll Entwicklungsprojekten der DiiiZL, ,c zum f\ utzcn
der ßcvülkcrung.

Die afrikanische Kirche erwartet. daß der deutsche Mitarbeiter
unter der ci nhcimischL'll Leitun;, in  clcr Bindung an Schr ift und 
Bekenntnis zur Teamarbeit bereit ist. Die TropcntJuglichkcit ist 
erforderlich. Die Diüzese wird ein neugebautes \l issionarshaus 
und einen Landrover zur Verfügun g  stel len. Die erste D ienstperiode 
bctr;1gt vier j dhrc. Nach /\blau! d ieser 7 L· it wird ll iwr eine c1·rn 
tuel le Verlängerng entschieden 11 erden. Der Kisuaheli -Sprachkurs 
bef2innt Ende Januar und dauert vier Monate . 

ßcwcrbungL' ll  mit  au,sführl ichcm ,  ha11dgcschricbcnrn Lcbl'ns 
lauf sind zu ri chten an d ie Kirchenleitung der '.'iordelbischen 
Ev. -Luth . Kirche über den Vorstand des Nordelbi schen Miss ions
zentrums, Agathe-Lasch-Weg 1 6, 2000 Hamburg 52. Weitere Unter
lagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte ertei len Direk
tor Pastor Buttler, Agathe-Lasch-Weg 16 ,  2000 Hamburg 52, Tel .  
040/88 30 00 3 1 ,  sowie der Afrikareferent Pastor Dr .  KosmahL 
Dänische Str .  1 5 ,  2300 Kiel  L Tel .  043 1 /991 190 oder 043 1 /7 1 1 425.  

Ablauf der Bewerbungsfrist :  Vier Wochen nach Erscheinen d ie
ser Ausgabe des Gesetz- unf Verordnungsblattes .  

Az. :  20 N MZ ( 1 2) - P I I  / P 2 

In der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche  ist die Stelle einer/eines 

hauptamtlichen Mentorin/Mentors 
in der Ausbildung der Vikare 

mögli chst zum 1. Oktober 1989 neu zu besetzen . 

Die M entoren arheiten 11 ährend der gesamten zweijährigen 
-\usbi lclungvcil rnil einer lcskn Cruppc 1 011 zur ,;:,_·i( 22 Vika 1· innl' ll 
und Vikaren in emcr übers ichtl ichen Region zusammen. [hre
:\ufgabe besteht so11 oh! in d er Begleitung der Arbeit in der Ausb i l 
d ungsgrupp,· a l s  auch i n  de r  F inzclsupcrvi s iun. S i L' wirken in den
Kursen und  Ausbildungsprogrammen de s  Prediger- und Studien
seminars mit. Durch Kontakte mit den \ ikariatsleitern in  den Aus
h i  ldungsgcrncinden lwnüihcn s i l' s ich um d ie lnll-gration cic1· Aus
b i ldung aut al lrn LbL'llCIL

Der Mentor arbeitet in einer Arbeitsgruppe mit den übrigen 
\lrntorcn und den Dozcnlrn des Prediger- und  S tucl iemc111i 11ars 
zusammen .  Das Ausbi ldungskunzept erfordert \ un den \litarbei
tcrn die Bereitschaft zu eiger1 er Fortbildung. 

Ccsucht wird c im· Mn1lor i 11 oder c· i 1 1  l\lcntllr fLi r die . \usbil 
dungsregion Kie l .  D i e  Sclrn erpunkte der ivlentorentätigkeit i n  
d i e s e r  Region l i egen in  den  Kirchenkreisen Kie l .  Plön und  Ncu
rn iinslcr 

Der Mentor wird ais Pastor besoldet . Der Dienstsitz ist Kiel . Es 
besteht  Dienstwohnungsberechtigung. 

l)ic Tkru lung des ;\ icnturs ,-rfo lgt d u ,-ch d i e  Kirchcn lc i t L1 1 1g a u l  
d ie  Dauer I on 5 J ahren Eine \'erlängerung ist n a ch  Ablaut dieser 

Zeit mögl i ch . 

U 1 11 d i e  Ste l l e  c im's l\lcn t"r, k i in11c 1 1  s i ch Pustori11 1 1 L' ' I  und 
Pastoren der Nord elbischen Ev. -Lut h .  Kirche mit mehrjähriger  
Gemeindeerfah rung sowie mit Interessen und Kenntn issen aus 
lkrn lkTl' ! c lt dn Piid;igogik mkT l'syc lv , logic· bc,>. L i-ilrn . Die· Fähig 
keit zur Superdsion ist erforderl i ch .  

.\uskünfte erte i len . Oberkirch enrat Dr .  Conracl .  Nordel':iisches 
l, i rchcnarnL  l'ustl,ll h 34 49. Fi00  Kil· I  ! .  Tel (14:i l /99 1 22 1 und 
Stud iendirektor Dr. :\!brecht . Prediger- und Studienseminar. Kieler 
Str. 30, 2 .308 Preetz. Tel .  0434218 60 66 oder 82 60 67 .  

Hin kön tl L' ll auL·h ! 11 furnE1 t ioncn Lihc:- d ie  1\lhll i ldung ;1 11gdor
clert werden. Bewerbungen mit einem handgeschrieben en Lebens
lauf. Zeugnissen und weiteren Qulalifikation snachwcisen s ind zu 
r id1tc 11 an d ie Kirch ,· 11 l c i!un1,: LIL:r Nonklhische 11 Lv - Lutl 1 .  Kirch e .  
Dänische Str .  2 1 /35 .  Postfach 34 49, 2300 Kie l  1 .  

Ablauf der Bewerbungsfrist :  4 Wochen nach Erscheinen d ieser 
:\usgabc d e· ,  Gcseil- und  Vcn -i d 11 u 11gs)·, l u l t,·, 

Az . :  2403 - A I  / A 1 

S te l l enausschrcibu ngen 

In  der Dreifa lt igkeitsgerneinde Lübeck-Kücknitz ist d ie  Stelle des 
Kirchenmusikers ab sofort neu zu besetzen. Unser b isheriger Kir
chenmusiker scheidet nach  langer verdienstvol ler Tätigkeit aus .  

D ie  Ste l le  wird als B-Stelle mit z ,Z ,  2/3 der regelmäßigen 
Arbeitszeit ausgeschrieben . Es l a ufen noch kurzfrist ig Verhand lun 
gen au f  Anhebung de r  Stelle auf 3 /4 de r  regelmäfügen Arbeitszeit . 

Die Dreifalt igkeitsgemeinde ist die Kirchengemeinde der Lübek
ker Vorstadtsied lung Roter Hahn ,  wenige Ki lometer vor Trave
münde (ca. 5 .000 Gemeindegl i eder) . 

Die Anste l lung erfolgt nach  dem Kirch l i chen Angestellten 
Tarifvertrag (KAT-NEK) . 

D i e  Erwartungen der Gemeinde an die Musik im Gottesd ienst, 
an Chor- und evt l .  Posaunenarbe i t  sowie Jugendarbe i t  m it musika
l i schem Akzent können angesichts der reduzierten S tundenzahl 
nicht vorab festgeschrieben werden,  sondern werden im Einzelge
spräch entsprechend den Neigungen des Bewerbers/der Bewerbe
rin abgestimmt. 
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Die Dreifaltigkeitsgerneinde besitzt eine Orgel. die 1967 rnn E. 
Kcmpcr i'I Sohn gebaut \1 urdc. ein 20sti1n111ig,•s \\'crk (2 Manuak 
und i'c·cLrlc 111it mccha11ischu· Spiel- u11cl l,,�i,1,·rtraktur). 

Die ße\1·erbungen richlen Sie bitte an den Kirchenvorstancl cler 
Dreifaltigkeits-Gemeinde. Pastor !wer Rinschc, Schlesienring 5. 
2400 Lübeck 14. 

Die Bewerbungsfrist endet 4 Wochen nach Erscheinen der 
Aus:,chr,·ibung 

Az„ 3ll - Dreifaltigkeit Lubeck - T 1 / T :i 

111 ein h.-Lu111. l<irchc11�1•111cimk in W\':cs,·lhurcn ('i200 Ccrm·in 
clcglinkr 2 l'farrstcllrnl ist diL· hauptarntlichc· 

B - Kirchenmusikerstelle 

zum nachstmöglichen Termin neu zu besetzen 

Wir suchen eine(n) '.\litarbeiter(in) mit Engagement für mmik
ptidc1�1 rgischc Arbt·it in \ ,-r,c·iliccknrn Alters- und Gcmcinclq:rup 
pcn. die der traditionclkn \lusik verpflichll'l und aufgL·schl1Jssc·11 
für alk neuen formen des \1usi,icrcns ist 

Ernartet werden der Orgeldienst bei Gottesdiensten, Kinder
gottesdiensten und Amtshandlungen, die \\'eiterführung der Kanto
rei und der internationalen Sommerkonzerte, Gründung eines 
Kinder- 11cln T ugcndchtHT,. \•litwirkung bei Cc•nwindcwranstalllln
gen. 

In unserer St. Batholomäus-Kirchc ist emc Orgel von Eberlwrd 
Tolle Kiel 1968 (30/II). in unserer Friedhol,kapelle eine Orgel \Oll 
Rudolph Neuthor, Kiel 1982 (6/I + SubbaßJ 

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten-Tarif
ver1r;ig ( 1.;.A:r- NEK). Du h.irchcnvorslancl 1'1 bc·i der Wolrnun)c',
suchc· bc·hilflich. 

\Vesselburen ist eine Kleinstadt in Nordseenähe. Alle Schulen am 
Ort. Gymnasium in Büsum , 12 km). 

Anfragen und Bewerbungen bitte bis zum .30. September 1989 an 
clcnKirchcnvorstand du Ev·.-.Luth St. Rartholomäus-Kirchcn
gcmcinclc-. iistnstr. 3 . .7.7-t-+ \VessL·lhmcn. 

Az.: 30 - St. Barlhololmäus Wesselburen - T l / T 3 

111 dc-r Kirchl·ngl'llleimk CIHistuskircli, llurckshulm isl !'.Ulll 
1. Okt1Jhn llJ8lJ die Kirchc11rnusikcrstcllv nrit cinern/ci1wr

C - Organisten; in 

zu besetzen. Zu seinen/ihren Aufgaben gehören außer Gottesdien
sten wöchentlich ein/zwei Amtshandlungen und die Leitung der 
Kantorei. Weitere Aktivitäten sind möglich. Aufgeschlossenheit für 
neues geistliches Liedgut ist erwünscht. 

Vergütung erfolgt nach den Richtlinien für die Vergütung der 
nebenberuflichen Kirchenmusiker der Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche. 

Bewerbungen sind möglichst umgehend - spätestens bis zum 
30. September 1989 - an den Kirchenvorstand der Kirchenge
meinde Christuskirche Bordesholm, Bahnhofstr. 60, 2352 Bordes
holm, zu richten.

Auskünfte erteilt Pastor Peter Barz, Tel. 04322/97 40. 

Az.: 30 - Christuskirche Bordesholm - T 1 / T 3 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Appen sucht zum 1. Oktober 
l 98LJ oder s1><1kr

eineln Uiakun/in 

Gesucht \\ ird ein/e Mitarbieteriin. der/die mit eigenen Vorstel
lungen und Ideen das Gemeindeleben bereichern möchte und 
dabei offen ist zur Zusammenarbeit. 

Arbeitsseim crpu n ktc: 

- Kinder- u11cl Jugendarbeit

- Konfirmandenunterricht

- Betreuung einer bestehenden Frauengruppe

- Mitarbeit bei Gottesdiensten und Gemeindeprojekten.

VcrgiitunJ.! nach Kr\T

ßc·\\Trhu17.c:,·n und Anfragc11 si 11CI zu richten an ck11 l(irchcnvor
st.and der b Luth. Kirchengemeinde Appcn. Up n ßouhlcn 47, 
2081 Appcn. Tel. 04101/2 68 9-t und 20 08 17. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieses Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Die !•:\·.-! 11th. St. Johannis l,irc!irngcrnci11dc .\lt1111a sucht wm 
11üchst111öglio·hc11 Termin 

eine1n Diakon/in 

(Sozialpädagogen/in) 

der/die in halboffener Kinder- und Jugendarbeit an der Gestaltung 
des Gemci11ckkbcns mitwirkt i.·\ufbauarbeit: Sch\1L·rpunkt mit 
\liickhrnJ 

Erwartet \\·ird die Zusammenarbeit u. a. mit dem Jugendpfarramt 
und Mitarbeiterteam von St. Johannis. 

Vergütung nach KAT 

Die Gcmc-inck hat ca. 4.200 '.\l itglicder 

1\usklinltc' ,-rtcilt Kifflwm c11·,tchcrin f'rau \\ c'\\ LT. Tel. 0-t0/ 
4.39 8-t 35 tagsüber und ab l .. \ugust 89 auch abends. 

Bewerbungen sind zu richten bis zum 15.9.1989 an den Kirchen
vorstand. Bei der Johanniskirche 16, 2000 Hamburg 50. 

Az .. 30 - Sr. ]11lnnnis Altona F 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf sucht zur baldmöglichen 
Einstellung 

eine Diakonin/einen Diakon 

Die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen soll weitergeführt und 
nach Möglichkeit die Betreuung einer Gitarrengruppe übernom
men werden. 

Bewerbungen sind bis 14 Tage nach Erscheinen dieses Gesetz
und Verordnungsblattes zu richten an den Kirchenvorstand der 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf, Pastorengang 15, 2303 Gettorf. 

Az.: 30 - Gettorf - E 1 
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Die Ev.-Luth. St. Christophorus-Kirchengemeinde. Lübeck. sucht 
ab sofort 

eine/n Diakon/in 

für die Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Kirchengemeinde umfaßt ca. 6500 Gemeindeglieder in zwei 
Bezirken. Neben einem Pastor, einem Pastorenehepaar und den 
hauptamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gibt es viele 
ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, insbesondere in der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Es wird ein/e Diakon/in gesucht die/der sich gerne den Heraus
forderungen einer Stadtrandgemeinde stellt und als Christ in einem 
Team arbeiten und wirken will. Ein vielseitiges Gemeindehaus mit 
Dienstwohnung (80 qm) steht für diese Arbeit zur Verfügung. 

Arbeitsschwerpunkte: 

- verantwortliche Leitung der Kinder- und Jugendarbeit (Gruppen.
offene Arbeit mit Kindern. Seelsorge. Freizeiten)

- Begleitung und Beratung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

- Unterstützung des Kindergottesdienstteams

- Mitarbeit bei Gottesdiensten. Gemeindefest und Gemeinde-
projekten.

Auskünfte erteilen Pastorin Schöttler-Block, Tel. 0451/60 17 10
und Pastor Dr. Janssen, Tel. 0451/60 16 21. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an 
den Kirchenvorstand der St. Christophorus-Gemeinde, Schäferstr. 

2, 2400 Lübeck 1. 

Bewerbungsschluß ist der 30. September 1989. 

Az.: 30 - St. Christophorus Lübeck - E 1 

Im Evangelischen Missionswerk (EMW) mit Sitz in Hamburg ist 
voraussichtlich zum 1. Januar 1990 die Stelle einer/eines 

Geschäftsführerin/Geschäftsführers 

zu besetzen. 

Im EMW h aben sich regionale Missionswerke, die Evangelische 
Kirche in Deutschland, Freikirchen und kirchliche Verbände zusam
mengeschlossen, um gemeinsam missionarische Verantwortung 
wahrzunehmen. 

Die Leitung der Geschäftsstelle obliegt dem Direktor. 

Die/Der Geschäftsführer/in ist für das Haushalts- und Rech
nungswesen, Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten und für Per
sonalfragen in der Geschäftsstelle verantwortlich. 

Wir suchen eine/n berufserfahrene/n Geschäftsführer/in mit 
Interesse an ökumenischen Fragestellungen. Bevorzugt wird ein/c 
Jurist/in oder Betriebswirt/in mit Kenntnissen in dem jeweils 
anderen Bereich sowie EDV- Erfahrung. 

Die Stelle wird analog BAT vergütet. 

Bewerbungen erbitten wir bis zum 31. August 1989 an: Evangeli
sches Missonswerk, Mittelweg 143. 2000 Hamburg 13. 

Az.: 4890 - l - W 1 

Im Kirchenkreis Südtondern (Nordfriesland) sind ab sofort 

zwei Stellen für die Suchtberatung 

auf der Insel Sylt 

zu besetzen. 

Wir suchen engagierte und bewußt kirchliche Sozialpädagogen/
arbeiter(innen) mit einer Zusatzausbildung in Suchtberatung mit 
folgender Aufgabenverteilung: 

l. Dienststellenleitung und Beratung

2. Prophylaxe und Beratung.

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT (entspricht dem BAT).

Die Bewerbungen werden erbeten: An den Kirchenkreisvorstand
des Kirchenkreises Südtondern. Osterstraße 17, 2262 Leck, Tel. 
04662/23 97. 

Az.: 4890 - 1 - W l 

Personalnachrichten 

Ernann t: 

Mit Wirkung vom 15.7.1989 die Pastorin z.A. Gundula Döring, 
z.Z. in Probsteierhagen, bei gleichzeitiger Begründung eines
Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit (eingeschränktes
Dienstverhältnis - 50 % -) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche
zur Pastorin der 2. Ffarrstelle der St. Katharinen-Kirchen
gemeinde zu Probsteierhagen. Kirchenkreis Plön.

Bes tätigt: 

Mit Wirkung vom 1. September 1989 die Wahl des Pastors Horst 
Neumann-Köppen, geb. Neumann, bisher in Hamburg-Bill
stedt, zum Pastor der 1. Ffarrstel\e der St. Nikolai-Kirchen
gemeinde Flensburg, Kirchenkreis Flensburg. 

Verlängert: 

Die Amtszeit des Pastors Jürgen Bollmann als Pastor im Amt 
eines theologischen Referenten im Referat Kirchlicher Welt
dienst des Nordelbischen Missionszentrums um 5 Jahre über 
den 30.9.1994 hinaus; 

die Amtszeit des Pastors Günter Kruckis als Inhaber der Ffarr
stelle des Kirchenkreises Rendsburg für Krankenhausseelsorge 
über den 31.12.1989 hinaus bis einschließlich 30.6.1990; 

die Beurlaubung des Pastors Hartwig Liebich für eine Tätigkeit 
bei den Nationalen Christenräten im Südlichen Afrika in 
Simbabwe um 6 Monate über den 31. Januar 1990 hinaus. 
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Beurlaubt: 

Mit \\'irLung vom 1. September 1989 auf diL' Dauer von 6 Jahrrn 
dn l'cistur Uwe \is s  e 11. bisher in \\edel (Holst.), Hir LIL'll 
kirchlichen Auslandsdienst in Nairobi, Krnia. 

Beauftragt: 

l\lit \\1r·ku11g vom l.Cl.JLl,�.,1 der Pastor Burkhard Bcycr. Lühc·,·k. 
im Rahmen seines Dirn,tverhiiltniscs aut Lebenszeit ,.ur \orcl 
elbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Wahrnehmung des Amte, 
eines hauptamtlichen Seelsorgers in der Justizvollzugsanstalt 
Kiel. 

mit Wirkung vom 1.10.19is9 auf die Dauer rnn 2 Jahren der Pa,tor 
Gerhard Enge 1, lmlll'r in Scharb1.:tll1. im Hahrncn ,t·im·, 
Dirn,twrhiiltnisse, auf Lchc11s?eit zur \onklhischen E\.-Luth. 
Kirche zum Ausbau und zur Durchführung der ,,Senioren 
.-\kademie Lübecker Bucht" im Rahmen der Diakonie: 

mit \\'irkung vom 1.9.1989 die Pastorin z .. -\. Lte Köppen, z Z. in 
Harnburg-Billstedt. im Rahmen ihres Dienstverhältnisses auf 
Prrilw (cingcsrhrirnktc·, Dicnstvcrhäl11m - 'ill 0 u -J 1ur :'\urckl
hisc·ht·n Ev.-Luth. Kirche Jllil der \"crnaltung der Pfan,kllc 
des Studentenpfarramtes der Nordclbischcn Ev.-Luth. Kirche 
in Flensburg mit dem Dienstsitz in Flensburg /Auftragsande
rungl: 

t 
Pastor 

Karl Ludwig Lenz 
gchorc:11 a111 2. 10. 1927 in G:cf,rn. 

gestorben arn 2-+. 7. 1989 in Barmstedt. 

Der Verstorbene wurde am 26. Apri! 1964 in Schleswig 
ordiniert und war anschließend Pfamikar und seit 1970 
Pctstor in Siilfclcl !Hobt.) Seit dem !Juni 1973 his zu 
sc·1nc·m Sll'rbctag \\,tr er Pastor der l(irchl'ngemcinck 
Barmstedt. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Evangeliums durch Pastor Karl Lud
wig Lenz. 

mit Wirkung mm 15.1.1990 auf die Dauer von 6 Jahren die Pastorin 
Solve1g Webecke. bisher in Llibcck. im Rahmen ihres privat
recht liehen Dicnstverhiiltn isses (Angcslellkm crhiiltnis) zur 
Norcklbischen Ev. Luth. Ktrchc mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben des Amtes der Studienleiterin des Pastoralkollegs 
der Nordelbischcn Ev.-Luth. Kirche mit dem Dienstsitz in 
Ratzeburg 

In den Huh,·,tand versetzt 

Mit Wirkt1ng vom 15. Juli l 98lJ der l'aslor Hans Mohn in 
Wenningstedt/Sylt. 

In d en Warte stand versetzt· 

Mit Wirkung 10m 1.8.llJtN der Pastor llans Jontgkc-it in Peters
dorf au I Fcl1111arn. 

Entlassen: 

Mit Wirkung 10m 1. Oktober 1989 der Pastor Klaus Böttcher in 
Schmalfeld auf seinen Antrat! aus dem Dienst der Nordelbi
schcn L:1 l.uth. Kirchl' 1\1.ccks Übernahme L'imT pastoralen 
.·\u!gahL in der E\angclischc'll Lanclcskirclw in l'>adl'n: 

mit Wirkung\ om 1.8.1989 die Pastorin Elke Leus c h n c r auf ihren 
Antrag nach den Bestimmungen der §§ 94 und 95 Abs. 2 des 
Pfarrergesetzes der VELKD i.d.F. vom 3.1.1983 aus dem Dienst 
der '-.;ordelbischen Ev.-Luth. Kirche. 

t 
Pastor 

Raimund Schneider 
geboren am 30. (J 19.37 in Berlin. 
gestorben am -1. 7. 1989 in Kiel. 

Der \erstorbene wurde am 26. Oktober 1969 in Bad 
Segeberg ordiniert und war anschließend Pastor im 
Hilfsdienst und Pastor in Fkmhudc. Vom 1 Dezember 
JLJT5 \1ar c-r für dil' T:iti,/1,l'il i:ines theologischen Rcfc
rcntL:n beim Evangelischen !{undfunk- und Fernsehrefe
rat der norddeutschen Landeskirche beurlaubt. Hier
nach war er ab dem 15, Dezember 1980 Gemeindepastor 
in Bordesholm. Seit dem 1. Januar 1987 bis zu seinem 
Sterbetag war er im Wege der Beurlaubung beim Deut
schen Grenzvereine.V. als leitender Redakteur des Rund
funkstudios im Landesteil Schleswig tätig. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für die 
Verkündigung des Evangeliums durch Pastor Raimund 
Schneider 
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